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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

II/2 — 61400 — 5492/66 
Bonn, den 4. November 1966 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlos-
senen 

nebst Begründung (Anlage 1) mit der Bitte, die Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister für Wirtschaft. 

Der Bundesrat hat zu der Gesetzesvorlage in seiner 296. Sitzung 
am 1. Juli 1966 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes, wie 
aus der Anlage 2 ersichtlich, Stellung genommen. 

Im übrigen hat der Bundesrat gegen den Entwurf keine Einwen-
dungen erhoben. Er ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner Zu-
stimmung bedarf. 

Die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme 
des Bundesrates ist aus der Anlage 3 zu ersehen. 

Entwurf eines Gesetzes 
über das Meß- und Eichwesen 

(Eichgesetz) 

Für den Bundeskanzler 
Der Bundesminister für Verkehr 

Seebohm 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes 
über das Meß- und Eichwesen 

(Eichgesetz) 

I n h a l t s ü b e r s i c h t 

Erster Abschnitt: Eichung 

§ 1 Eichpflicht im geschäftlichen Verkehr 
§ 2 Eichpflicht im amtlichen Verkehr und im 

Verkehrswesen 

§ 3 Eichpflicht im Bereich der Heilkunde und der 
Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln 

§ 4 Erweiterte Eichpflicht 
§ 5 Zusatzgeräte und Zusatzeinrichtungen 
§ 6 Beglaubigung von Meßgeräten 

§ 7 Ausnahmen von der Eichpflicht 

§ 8 Einschränkung und Ausdehnung der Eich-
pflicht 

§ 9 Eichfähigkeit und Zulassung zur Eichung 

§ 10 Eichung 

§ 1 1 Einhaltung von Fehlergrenzen, Verwendung 
von Meßgeräten 

§ 12 Mitwirkung der Gemeinden 
§ 13 Ermächtigung 

Zweiter Abschnitt: Fertigpackungen und Schankge-
fäße 

§ 14 Kennzeichnung von Fertigpackungen 

§ 15 Füllmenge 

§ 16 Ausnahmen 

§ 17 Ermächtigung 

§ 18 Kennzeichnung von Schankgefäßen 

§ 19 Ermächtigung 

Dritter Abschnitt: Öffentlich bestellte Wäger und 
öffentliche Waagen 

§ 20 Wäger an öffentlichen Waagen und Wäger 
an anderen Waagen 

§ 21 Beschränkung und Versagung der öffentlichen 
Bestellung, Sachkundeprüfung 

§ 22 Vereidigung 
§ 23 Anzeigepflicht 
§ 24 Beurkundung 

§ 25 Rücknahme und Widerruf der öffentlichen 
Bestellung; Untersagung der Beschäftigung 
von öffentlich bestellten Wägern 

§ 26 Ermächtigung 

Vierter Abschnitt: Zuständigkeiten 

§ 27 Behörden 

§ 28 Rechtsnatur und Organisation der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt 

§ 29 Aufgaben 

Fünfter Abschnitt: Gebühren, Auskunft und Nach-
schau 

§ 30 Ermächtigung zum Erlaß von Gebührenord-
nungen 

§ 31 Auskunft und Nachschau 

Sechster Abschnitt: Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 32 Verletzung der Geheimhaltungspflicht 
§ 33 Ordnungswidrigkeiten 
§ 34 Handeln für einen anderen 

§ 35 Verletzung der Aufsichtspflicht 
§ 36 Geldbuße gegen juristische Personen und Per-

sonenhandelsgesellschaften 
§ 37 Einziehung 
§ 38 Einziehung des Wertersatzes 
§ 39 Entschädigung 

Siebenter Abschnitt: Schlußvorschriften 

§ 40 Ermächtigung 

§ 41 Allgemeine Übergangvorschr i f ten 
§ 42 Übergangsvorschriften für Meßgeräte 
§ 43 Bezugnahme auf Vorschriften 
§ 44 Außerkraf t t re ten von Vorschriften 

§ 45 Geltung in Berlin 
! 

§ 46 Inkraft t reten 
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT 

Eichung 

§ 1 
Eichpflicht im geschäftlichen Verkehr 

(1) Meßgeräte zur unmittelbaren oder mittel-
baren Bestimmung 

1. der Länge, der Fläche, des Volumens, der 
Masse, der thermischen oder elektrischen 
Energie, der thermischen oder elektrischen 
Leistung, der Durchflußstärke von Flüssig-
keiten oder Gasen sowie der Dichte von 
Flüssigkeiten oder der aus einer Dichte-
messung abgeleiteten Gehaltsangaben, 

2. des Wassergehal ts von Speisefetten, des 
Feuchtegehalts von Getreide- und Ölfrüch-
ten, der Schüttdichte von Getreide, des 
Fettgehalts von Milch und Milcherzeugnis-
sen, des Stärkegehalts von Kartoffeln, des 
Schmutzgehalts von Feldfrüchten sowie 
des Trockengewichts von Spinnstoffen, 

3. des Fahrpreises bei Kraftdroschken oder 
4. der Stückzahl durch Wägung 

müssen geeicht sein, wenn sie im geschäftlichen 
Verkehr verwendet oder so bereitgehalten werden, 
daß sie ohne besondere Vorberei tung in Gebrauch 
genommen werden können. 

(2) Formbeständige Behältnisse mit einem Volu-
men von mehr als 5 Liter, in denen flüssige Lebens-
mittel nach Volumen in den Verkehr gebracht wer-
den, müssen nach Volumen oder, wenn die flüssigen 
Lebensmittel nach Gewicht in den Verkehr gebracht 
werden, nach dem Gewicht des leeren Behältnisses 
geeicht sein. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Behältnisse, die 

1. zur A u s f u h r b e s t i m m t s ind o d e r 

2. gefüllt eingeführt oder sonst in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes verbracht 
und ohne Umfüllung in den Verkehr ge-
bracht werden. 

§ 2 
Eichpflicht im amtlichen Verkehr 

und im Verkehrswesen 

(1) Die in § 1 Abs. 1 bezeichneten Meßgeräte 
sowie Meßgeräte zur Bestimmung des Drucks von 
Flüssigkeiten oder Gasen und der Temperatur müs-
sen geeicht sein, wenn sie 

1. für Messungen nach dem Zoll- und Steuer-
recht sowie dem Branntweinmonopolrecht, 

2. zur Bestimmung von Beförderungs-
gebühren, 

3. zur Schiffsvermessung und Schiffseichung, 
4. zur Durchführung öffentlicher Über-

wachungsaufgaben, 
5. zur Erstattung von Gutachten für staats-

anwaltschaftliche oder gerichtliche Ver-
fahren, Schiedsverfahren oder für andere 
amtliche Zwecke oder 

6. zur Erstattung von Schiedsgutachten 

verwendet werden. Satz 1 Nr. 4 gilt nicht für Meß-
geräte, die auf Grund ihrer Beschaffenheit nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik nicht eichfähig 
sein können oder deren Meßsicherheit für den je-
weiligen Verwendungsbereich ohne Bedeutung ist. 

(2) Meßgeräte, die für die amtliche Überwachung 
des Straßenverkehrs verwendet werden, müssen ge-
eicht sein. 

i 

(3) Meßgeräte zur Prüfung des Reifenluftdrucks 
an Kraftfahrzeugen, die in öffentlichen Tankstellen 
und Betrieben des Kraftfahrzeuggewerbes verwen-
det oder so bereitgehalten werden, daß sie ohne 
besondere Vorberei tung in Gebrauch genommen 
werden können, müssen geeicht sein. 

§ 3 
Eichpflicht im Bereich der Heilkunde und der Her-
stellung und Prüfung von Arzneimitteln 

Meßgeräte zur Bestimmung der Masse, des Vo-
lumens, des Drucks, der Dichte oder der aus einer 
Dichtemessung abgeleiteten Gehaltsangaben, Ther-
mometer, Blutdruckmeßgeräte und Augentonometer 
müssen geeicht sein, wenn sie bei der Ausübung der 
Heilkunde, der Zahnheilkunde und der Tierheil-
kunde oder bei der Herstellung und Prüfung von 
Arzneimitteln verwendet oder so bereitgehalten 
werden, daß sie ohne besondere Vorberei tung in 
Gebrauch genommen werden können. Dies gilt nicht, 
wenn im Gesetz über das Apothekenwesen vom 
20. August 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 697) oder im 
Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln vom 
16. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 533), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz über die Werbung auf dem 
Gebiet des Heilwesens vom 11. Juli 1965 (Bundes-
gesetzbl. I S. 604), oder in den auf Grund dieser 
Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen etwas an-
deres bestimmt ist. 

§ 4 
Erweiterte Eichpflicht 

Butyrometer und die zur butyrometrischen Fett-
bestimmung dienenden Pipetten und Pipettiergeräte, 
Augentonometer, Blutdruckmeßgeräte, Thermometer 
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zur Bestimmung der Temperatur des menschlichen 
und tierischen Körpers, Blutmischpipetten und Zel-
lenzählkammern müssen geeicht sein, wenn sie zur 
Verwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes in 
den Verkehr gebracht werden. 

§ 5 
Zusatzgeräte und Zusatzeinrichtungen 

Den Meßgeräten stehen Zusatzgeräte und Zusatz-
einrichtungen gleich, deren Wirkungsweise unmittel-
bar vom zugehörigen Meßgerät beeinflußt wird, 
oder die eine Wirkung auf das zugehörige Meß-
gerät ausüben oder ausüben können. 

§ 6 
Beglaubigungen von Meßgeräten 

(1) § 1 Abs. 1 gilt nicht für Meßgeräte, die im 
geschäftlichen Verkehr bei der Abgabe von Elektri-
zität, Gas, Wasser oder Wärme verwendet werden, 
wenn die Meßgeräte von einer staatlich anerkannten 
Prüfstelle beglaubigt sind. 

(2) Die zuständige Behörde erkennt die Prüfstelle 
für den Geltungsbereich dieses Gesetzes im Beneh-
men mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
an. Die Anerkennung kann inhaltlich beschränkt, 
befristet und mit Auflagen oder Bedingungen ver-
bunden werden. 

(3) Die zuständige Behörde führt die Aufsicht 
über die anerkannte Prüfstelle. 

(4) Der Leiter einer staatlich anerkannten Prüf-
stelle und dessen Stellvertreter sind öffentlich zu 
bestellen und zu vereidigen. Sonstige Personen der 
Prüfstelle, die Beglaubigungen vornehmen, sind 
öffentlich zu bestellen. §§ 21, 22 und 25 Abs. 1 gel-
ten entsprechend; die zuständige Behörde prüft die 
Sachkunde im Benehmen mit der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt. 

(5) Meßgeräte sind als beglaubigt zu stempeln, 
wenn sie eichfähig sind und den Anforderungen der 
Zulassung genügen. Die Gültigkeitsdauer der Be-
glaubigung entspricht der Gültigkeitsdauer der 
Eichung. 

(6) Der Bundesminister für Wirtschaft wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Vorschriften zu erlassen über 

1. die Voraussetzungen und das Verfahren 
der Anerkennung der Prüfstellen sowie 
den Umfang, die Rücknahme und den 
Widerruf der Anerkennung, 

2. die Voraussetzungen und das Verfahren 
der öffentlichen Bestellung und der Ver-
eidigung sowie den Umfang der öffent-
lichen Bestellung, 

3. die Anforderungen an die Sachkunde der 
öffentlich bestellten Personen und das 
Prüfungsverfahren, 

4. den Betrieb der Prüfstelle, das Verfahren 
der Beglaubigung und der besonderen Prü-

fung der meßtechnischen Eigenschaften 
(Befundprüfung), 

5. die Stempel und Zeichen der Prüfstellen. 

§ 7 
Ausnahmen von der Eichpflicht 

§§ 1 und 2 gelten nicht für 

1. Meßgeräte, die nur zur Herstellung von Fertig-
packungen verwendet werden, 

2. Meßgeräte, die zur Füllung von Schankgefäßen 
verwendet oder bereitgehalten werden, 

3. Lehren, die nicht als Kluppmaße dienen, 

4. Meßgeräte, die im öffentlichen Vermessungs-
wesen und im Markscheidewesen verwendet 
werden oder 

5. Fördergefäße und Förderwagen in Betrieben 
zur Gewinnung von Bodenschätzen. 

§ 8 
Einschränkung und Ausdehnung der Eichpflicht 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Meßgeräte für bestimmte Verwendungsbereiche von 
der Eichpflicht auszunehmen, wenn der technische 
Aufwand zur Erlangung der Eichfähigkeit des Meß-
geräts in keinem angemessenen Verhältnis zu der 
wirtschaftlichen Bedeutung steht, die das Meßgerät 
in dem bestimmten Verwendungsbereich hat. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
zur Erleichterung des Handelsverkehrs Behältnisse 
nach § 1 Abs. 2, in denen flüssige Lebensmittel nur 
einmal oder nach Gewicht in den Verkehr gebracht 
werden, von der Eichpflicht auszunehmen. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
von der Eichpflicht auszunehmen 

1. Meßgeräte, die 
a) in landwirtschaftlichen Betrieben, deren 

Erzeugung nicht wesentlich über den 
eigenen Bedarf hinausgeht oder 

b) im Güterkraf tverkehr als Wegstrecken-
zähler nicht im geschäftlichen Verkehr 

verwendet werden, 

2. Zusatzgeräte und Zusatzeinrichtungen, 
wenn die Voraussetzungen für eine Nach-
prüfung der Meßergebnisse gegeben sind. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Meßgeräte von der Eichpflicht auszunehmen, wenn 
eine richtige Messung auch ohne Eichung gewähr-
leistet ist; sie kann dabei Maßnahmen vorschreiben, 
die eine ausreichende Meßsicherheit erwarten las-
sen. 
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(5) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates die Eichpflicht vorzuschreiben 

1. für Dosis- und Dosisleistungsmesser, die 
zum Zwecke des Strahlenschutzes, 

2. für Meßgeräte, die zur Feststellung von 
Geräuschen, Erschütterungen oder Luftver-
unreinigungen zum Zwecke des Immis-
sionsschutzes, 

3. für Geräte, die bei der Raumheizung Meß-
werte in Abhängigkeit von der Tempera-
tur des Heizkörpers und der Zeit bilden, 
zum Zwecke des Verbraucherschutzes 

verwendet werden. 

§ 9 
Eichfähigkeit und Zulassung zur Eichung 

(1) Ein Meßgerät ist eichfähig, wenn seine Bau-
art oder die Art des Meßgeräts zur Eichung zuge-
lassen ist. 

(2) Die Bauart eines Meßgeräts ist zur Eichung 
zuzulassen, wenn die Bauart richtige Meßergebnisse 
und eine ausreichende Meßbeständigkeit erwarten 
läßt (Meßsicherheit). Die Anzeige von Meßwerten 
muß in gesetzlichen Einheiten erfolgen. 

(3) Über die Zulassung ist ein Zulassungsschein 
zu erteilen. Bei der Zulassung sind die Anforderun-
gen an die Meßgeräte festzulegen; die Zulassung 
kann inhaltlich beschränkt, befristet oder mit Auf-
lagen oder Bedingungen verbunden werden. 

(4) Die Zulassung ist zurückzunehmen, wenn be-
kannt wird, daß bei ihrer Erteilung die Meßsicher-
heit nicht gewährleistet war. Die Zulassung ist zu 
widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, 
welche die Meßsicherheit beeinträchtigen; sie kann 
widerrufen werden, wenn der Antragsteller nach 
ihrer Erteilung Meßgeräte an den in dem Zulas-
sungsschein bezeichneten Merkmalen ändert oder 
inhaltliche Beschränkungen oder Bedingungen nicht 
beachtet oder Auflagen nicht innerhalb einer ihm 
gesetzten Frist erfüllt. 

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft wird er-
mächtigt, durch Rechtsverodnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Meßgerätearten allgemein zur 
Eichung zuzulassen, wenn sie die Meßsicherheit 
auch ohne Zulassung der Bauart erwarten lassen, 
dabei die Anforderungen an Meßgerätearten, ins-
besondere an Werkstoffe festzulegen, und Vorschrif-
ten zu erlassen über ihre Fehlergrenzen, Stempel-
stellen und Verwendungs- und Meßbereiche. 

(6) Der Bundesminister für Wirtschaft wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, zur Durchführung 
der Absätze 2 bis 4 Vorschriften zu erlassen über 

1. den Umfang und das Verfahren der Zu-
lassung, 

2. die Verpflichtung zur Aufbringung eines 
Zulassungszeichens und über seine Art 
und Form. 

Der Bundesminister für Wirtschaft kann diese Er-
mächtigung auf die Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt übertragen. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Behältnisse 
nach § 1 Abs. 2 entsprechend. 

§ 10 
Eichung 

Meßgeräte sowie Behältnisse nach § 1 Abs. 2 sind 
als geeicht zu stempeln, wenn sie eichfähig sind und 
den Anforderungen der Zulassung genügen. 

§ 11 
Einhaltung von Fehlergrenzen, Verwendung von 

Meßgeräten 

(1) Ein Meßgerät darf nicht verwendet oder be-
reitgehalten werden, wenn es nach der Eichung die 
Fehlergrenzen nicht einhält, in seinen meßtech-
nischen Eigenschaften verändert worden ist oder 
Stempel oder Zeichen der zuständigen Behörde nicht 
mehr vorhanden oder unleserlich sind. Dies gilt 
nicht, wenn das Meßgerät ungeeicht verwendet oder 
bereitgehalten werden darf. 

(2) Das Meßgerät muß so aufgestellt, angeschlos-
sen, gehandhabt und unterhal ten werden, daß die 
Richtigkeit der Messung und die zuverlässige Ab-
lesung der Anzeige gewährleistet ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Meßgeräte, die 
von einer staatlich anerkannten Prüfstelle (§ 6 
Abs. 1) beglaubigt sind, entsprechend anzuwenden. 

§ 12 
Mitwirkung der Gemeinden 

(1) Die Gemeinden haben die zuständigen Be-
hörden bei der Durchführung örtlicher Eichtage 
außerhalb der Amtsstelle zu unterstützen. Soweit 
erforderlich, haben sie insbesondere 

1. geeignete Räume bereitzustellen, 
2. Zeit und Ort der Eichungen in ortsüblicher 

Weise bekanntzugeben, 
3. Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Gemeinden können von der zuständigen 
Behörde die Erstattung ihrer baren Auslagen verlan-
gen. 

§ 13 
Ermächtigung 

(1) Der Bundesminister für Wirtschaft wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates 

1. zur Durchführung dieses Gesetzes Vor-
schriften zu erlassen über 
a) die Stempel und Zeichen der zuständi-

gen Behörden, 
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b) die Pflichten des Besitzers eines Meß-
geräts bei der Eichung oder besonderen 
Prüfung der meßtechnischen Eigen-
schaften, 

c) die Aufstellung, den Anschluß, die 
Handhabung und die Unterhaltung von 
Meßgeräten nach der Eichung, 

d) die Ausnutzung von Fehlergrenzen; 

2. zur Gewährleistung der Meßsicherheit die 
Gültigkeitsdauer der Eichung zu befristen; 

3. zum Schutze des Verbrauchers vorzuschrei-
ben, daß bei Abfüllmaschinen Kontroll-
meßgeräte zur Überprüfung von Füllmen-
gen bereitzustellen sind und Vorschriften 
über die Anforderungen an die Kontroll-
meßgeräte zu erlassen; 

4. zur Erleichterung des Handelsverkehrs 
vorzuschreiben, daß für die in § 1 Abs. 1 
genannten Größen, die nicht mit Meßgerä-
ten oder die mit nicht geeichten Meßgerä-
ten bestimmt sind, Wer te angegeben wer-
den dürfen, deren Richtigkeit auf andere 
Weise als durch Eichung des Meßgeräts 
sichergestellt ist; 

5. zur Erleichterung des internationalen Han-
delsverkehrs Vorschriften zu erlassen über 
die Verwendung von Meßgeräten, 
a) die nicht oder nicht nur in gesetzlichen 

Einheiten anzeigen und die an diese 
Meßgeräte zu stellenden Anforderun-
gen, 

b) die von einer ausländischen Behörde 
zugelassen und geeicht sind. 

(2) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nr. 3 
erläßt der Bundesminister für Wirtschaft im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Gesundheits-
wesen und dem Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Fertigpackungen und Schankgefäße 

§ 14 
Kennzeichnung von Fertigpackungen 

(1) Wer gewerbsmäßig Fertigpackungen in den 
Verkehr bringt, hat auf der Fertigpackung leicht er-
kennbar und deutlich lesbar die Füllmenge, die die 
Fertigpackung zum Zeitpunkt der Herstellung ent-
halten soll, der allgemeinen Verkehrsauffassung 
entsprechend nach Gewicht oder Volumen anzuge-
ben. Satz 1 gilt nicht für Fertigpackungen mit Le-
bensmitteln, soweit das Lebensmittelgesetz vom 
17. Januar 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 17), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 29. Juli 1964 (Bundes-
gesetzbl. I S. 560) oder eine auf Grund des Lebens-
mittelgesetzes erlassene Rechtsverordnung oder son-
stige Rechtsvorschriften Bestimmungen über eine 
Kennzeichnung nach Gewicht, Volumen oder Stück-
zahl enthalten. 

(2) Wer im Einzelhandel Fertigpackungen feilhält, 
hat auf der Fertigpackung oder durch Preisschild auf 
oder neben der Fertigpackung leicht erkennbar und 
deutlich lesbar den von ihm geforderten Preis für 
1 Kilogramm oder 1 Liter (Grundpreis) des Erzeug-
nisses anzugeben. Die Verordnung über Preisaus-
zeichnung vom 16. November 1940 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1535), zuletzt geändert durch die Anordnung PR 
21/47 vom 29. März 1947 (Mitteilungsblatt der Ver-
waltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes S. 231), und die §§ 15, 16 und 38 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 1966 
(Bundesgesetzbl. I S. 37) bleiben unberührt . 

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für Fertigpackungen, 
die nur in bestimmten Füllmengen in den Verkehr 
gebracht werden dürfen oder den durch eine Rechts-
verordnung nach § 17 Nr. 3 festgelegten Größen-
stufen entsprechen oder deren Füllmenge im Einzel-
handel ausschließlich nach Stückzahl ver tr ieben 
wird. 

(4) Fertigpackungen im Sinne dieses Gesetzes 
sind für die Abgabe an den Verbraucher bestimmte 
Packungen mit 

Lebensmitteln, 
Wasch- und Reinigungsmitteln, 

Mitteln zur Reinigung, Pflege, Färbung oder 
Verschönerung der Haut, des Haares, der Nägel 
oder der Mundhöhle, 

Pflegemitteln für Fußböden, Lackanstriche, 
Leder und Möbel, 

Mineralölen und festen Brennstoffen, 

gebrauchsfertigen Lacken und Anstrichfarben 

mit Füllmengen von nicht weniger als 0,05 und nicht 
mehr als 5 Kilogramm oder Liter. 

§ 15 
Füllmenge 

Fertigpackungen dürfen nur so hergestellt werden, 
daß die Füllmenge zum Zeitpunkt der Herstel lung 
nicht kleiner ist, als die auf der Fertigpackung an-
gegebene Menge. 

§ 16 
Ausnahmen 

§§ 14 und 15 sowie die auf Grund von § 17 erlas-
senen Rechtsvorschriften gelten nicht 

1. für Fertigpackungen, die zur Ausfuhr oder zum 
sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes bestimmt sind, 

2. für Fertigpackungen, die auf Grund von an-
deren Rechtsvorschriften nach anderen Grö-
ßen als nach Gewicht, Volumen oder Stückzahl 
abgegeben werden oder 

3. für Zigaretten, Zigarren, Rauchtabak und Zi-
garettenhüllen. 
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Ermächtigung 

Der Bundesminister für Wirtschaft wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und dem 
Bundesminister für Gesundheitswesen durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. zum Schutze der Verbraucher zu bestimmen, 
daß 

a) Fertigpackungen nur in bestimmten Füll-
mengen in den Verkehr gebracht werden 
dürfen, 

b) in Betrieben, die Fertigpackungen in den 
Verkehr bringen, geeichte Meßgeräte zur 
Prüfung der Füllmenge von Fertigpackun-
gen zu verwenden sind, 

c) die §§ 14 und 15 sowie die nach dieser 
Vorschrift erlassenen Rechtsverordnungen 
auch auf andere als die in § 14 Abs. 4 be-
zeichneten Erzeugnisse des täglichen Be-
darfs und auf Fertigpackungen, die eine 
Füllmenge von weniger als 0,05 Kilogramm 
oder Liter haben, anzuwenden sind, 

d) der Preis im Sinne von § 14 Abs. 2 auf 
eine andere Größe als 1 Kilogramm oder 
1 Liter zu beziehen ist, 

e) die Füllmenge der in § 14 Abs. 4 bezeich-
neten Erzeugnisse abweichend von § 14 
Abs. 1 Satz 1 nur nach Gewicht oder nach 
Volumen oder nach Gewicht und Volumen 
anzugeben ist; 

2. zur Erleichterung des Handels mit Fertig-
packungen zu bestimmen, daß 

a) die §§ 14 und 15 sowie die nach Nummer 1 
erlassenen Rechtsverordnungen auf Fertig-
packungen mit besonderem Aufwand und 
auf Fertigpackungen, die eingeführt oder 
sonst in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verbracht werden, nicht anzuwen-
den sind, 

b) für bestimmte Erzeugnisse abweichend von 
§ 14 Abs. 1 auf Fertigpackungen die Füll-
menge nach Stückzahl angegeben werden 
darf und, wenn das Erzeugnis und die Stück-
zahl sichtbar sind und auch die Stückzahl 
nicht angegeben zu werden braucht, 

c) § 14 Abs. 2 auf Fertigpackungen mit ver-
schiedenartigen oder solchen Erzeugnissen 
nicht anzuwenden ist, die wegen ihrer be-
sonderen Merkmale oder Eigenschaften 
sich für einen Preisvergleich nicht eignen, 

d) abweichend von § 15 mit Rücksicht auf den 
Stand der Meßtechnik die Füllmenge bei 
einem prozentualen Anteil der Fertigpak-
kungen kleiner als die angegebene Füll-
menge sein darf oder sonstige Abweichun-
gen von der angegebenen Füllmenge zu-
lässig sind, 

e) bestimmte Erzeugnisse nach anderen Grö-
ßen als nach Gewicht, Volumen oder Stück-
zahl abgegeben v/erden dürfen; 

3. zur Erleichterung des Handels mit Fertigpak-
kungen bestimmte Größenstufen für Fertig-
packungen festzulegen; 

4. zur Durchführung von §§ 14 und 15 Vorschrif-
ten zu erlassen über 

a) Art, Form und Aufbringung der Angaben 
nach § 14, 

b) die Temperatur, auf die das Volumen des 
Erzeugnisses bei der Füllung zu beziehen 
ist. 

§ 18 

Kennzeichnung von Schankgefäßen 

(1) Wer gewerbsmäßig Schankgefäße in den Ver-
kehr bringt, hat 

1. auf dem Schankgefäß einen Füllstrich, die 
Bezeichnung dos durch den Füllstrich 
begrenzten Volumens, das das Schank-
gefäß enthalten soll, und ein von der Phy-
sikalisch-Technischen Bundesanstalt aner-
kanntes Herstellerzeichen aufzubringen 
und 

2. die durch eine Rechts Verordnung nach § 19 
festgesetzten Volumen und Fehlergrenzen 
für Schankgefäße einzuhalten. 

Satz 1 gilt nicht für Schankgefäße, die zur Ausfuhr 
bestimmt sind. 

(2) Schankgefäße dürfen nur verwendet oder be-
reitgehalten werden, wenn sie den Vorschriften des 
Absatzes 1 entsprechen. 

(3) Schankgefäße sind Gefäße, die zum gerwerbs-
mäßigen Ausschank von Getränken gegen Entgelt 
bestimmt sind und bei eintretendem Bedarf gefüllt 
werden. 

§ 19 

Ermächtigung 

Der Bundesminister für Wirtschaft wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 

1. zum Schutze der Verbraucher 
a) bestimmte Volumen für Schankgefäße fest-

zulegen, 
b) Fehlergrenzen für das durch den Füllstrich 

begrenzte Volumen der Schankgefäße zu-
zulassen, 

c) den Mindestabstand des Füllstrichs vom 
Rande des Schankgefäßes zu bestimmen; 

2. zur Erleichterung der Verwendung von 
Schankgefäßen zu bestimmen, daß § 18 auf 
Schankgefäße 
a) für Getränke, die unmittelbar vor dem 

Ausschank aus mehreren Getränken ge-
mischt werden, 
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b) für Kaffee-, Tee-, Kakao- und Schokoladen-
getränke oder auf ähnliche Art zubereitete 
Getränke 

nicht anzuwenden ist; 

3. zur Durchführung von § 18 Abs. 1 Nr. 1 Vor-
schriften zu erlassen über 

a) die Ausführung des Füllstrichs, die Be-
zeichnung des Volumens und das Herstel-
lerzeichen, 

b) die Anerkennung des Herstellerzeichens 
und das Verfahren für die Anerkennung. 

DRITTER ABSCHNITT 

Öffentlich bestellte Wäger 
und öffentliche Waagen 

§ 20 
Wäger an öffentlichen Waagen und 

Wäger an anderen Waagen 

(1) Wäger an Waagen, mit denen Wägegut Dritter 
für jedermann gewogen wird (öffentliche Waagen), 
sind öffentlich zu bestellen. Wäger an anderen 
Waagen können öffentlich bestellt werden. 

(2) Öffentlich bestellte Wäger können nur natür-
liche Personen sein. 

§ 21 
Beschränkung und Versagung der öffentlichen 

Bestellung, Sachkundeprüfung 

(1) Ein Wäger wird für die Tätigkeit an öffent-
lichen Waagen oder an bestimmten anderen Waagen 
bestellt. Die Bestellung kann inhaltlich beschränkt, 
befristet und mit Auflagen oder Bedingungen ver-
bunden werden. 

(2) Die Bestellung eines Wägers ist zu versagen, 
wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
der Wäger die erforderliche Zuverlässig-
keit nicht besitzt, 

2. der Wäger die erforderliche Sachkunde 
nicht nachweist oder 

3. der Wäger das einundzwanzigste Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat. 

(3) Die Sachkunde ist durch eine Prüfung vor der 
zuständigen Behörde nachzuweisen. 

§ 22 
Vereidigung 

Öffentlich bestellte Wäger sind auf gewissenhafte 
und unparteiische Erfüllung ihrer Aufgaben als 
Wäger zu vereidigen. 

§ 23 
Anzeigepflicht 

(1) Wer den Betrieb einer öffentlichen Waage 
anfängt oder einstellt, hat dies der zuständigen Be-
hörde gleichzeitig anzuzeigen. 

(2) Wer öffentlich bestellte Wäger beschäftigt, 
hat der zuständigen Behörde Aufnahme und Beendi-
gung der Tätigkeit dieser Wäger unverzüglich anzu-
zeigen. 

§ 24 
Beurkundung 

öffentl ich bestellte Wäger haben die Ergebnisse 
ihrer Wägungen zu beurkunden. 

§ 25 
Rücknahme und Widerruf der öffentlichen Bestellung; 

Untersagung der Beschäftigung von öffentlich 
bestellten Wägern 

(1) Die öffentliche Bestellung ist zurückzuneh-
men, wenn bekannt wird, daß bei ihrer Erteilung 
Versagungsgründe nach § 21 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
vorlagen; sie kann zurückgenommen werden, wenn 
bekannt wird, daß bei ihrer Erteilung ein Versa-
gungsgrund nach § 21 Abs. 2 Nr. 3 vorlag. Die Be-
stellung kann widerrufen werden, wenn nachträg-
lich Tatsachen eintreten, welche die Versagung nach 
§ 21 Abs. 2 Nr. 1 rechtfertigen würden, oder wenn 
inhaltliche Beschränkungen nicht beachtet oder Auf-
lagen nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt 
werden. 

(2) Die Beschäftigung von öffentlich bestellten 
Wägern ist zu untersagen, wenn Tatsachen vor-
liegen, welche die Unzuverlässigkeit des Inhabers 
eines Wägebetr iebs oder einer mit der Leitung des 
Betriebs beauft ragten Person in bezug auf den 
Wägebetr ieb dartun. 

§ 26 
Ermächtigung 

Der Bundesminister für Wirtschaft wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 

1. zur Gewährleistung richtiger Wägungen den 
Betrieb der Waagen, an denen öffentlich be-
stellte Wäger tätig sind, die Pflichten des In-
habers des Wägebetr iebs und das Aufbringen 
der zu wägenden Last zu regeln; 

2. zur Gewährleistung der Unparteilichkeit Vor-
schriften über die Verpflichtungen des öffent-
lich bestellten Wägers zu erlassen; 

3. zur Durchführung der §§ 20 bis 25 Vorschriften 
zu erlassen über 

a) das Verfahren für die öffentliche Bestellung 
und Vereidigung der Wäger , 

b) die Anforderungen an die Sachkunde der 
Wäger und das Prüfungsverfahren, 
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c) die Beurkundung der Wägungen und die 
Aufbewahrung der Unterlagen, 

d) die Kennzeichnung der öffentlichen Waagen; 

4. zu bestimmen, daß bei Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft der Nachweis der Sachkunde auch 
ohne Prüfung von der zuständigen Behörde 
als erbracht anzusehen ist, wenn dies zur 
Durchführung von Rechtsakten der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft erforderlich ist. 

VIERTER ABSCHNITT 

Zuständigkeiten 

§ 27 

Behörden 

Die Landesregierungen oder die von ihnen be-
stimmten Stellen bestimmen die für die Ausführung 
dieses Gesetzes zuständigen Behörden, soweit nicht 
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt zustän-
dig ist. 

§ 28 
Rechtsnatur und Organisation der 

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ist eine 
bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Wirtschaft; sie ist eine Bundesober-
behörde. Ihre Organisation und Inanspruchnahme 
werden in einer Satzung geregelt, die der Bundes-
minister für Wirtschaft erläßt. 

§ 29 
Aufgaben 

(1) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
hat zur Sicherung der Einheitlichkeit des gesetz-
lichen Meßwesens 

1. die physikalisch-technischen Einheiten zu 
entwickeln und darzustellen, 

2. Bauarten von Meßgeräten zur Eichung zu-
zulassen, 

3. Normalgeräte und Prüfungshilfsmittel der 
zuständigen Behörden und der staatlich 
anerkannten Prüfstellen zu prüfen und 

4. die für die Durchführung dieses Gesetzes 
zuständigen Landesbehörden sowie die 
staatlich anerkannten Prüfstellen zu bera-
ten. 

(2) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
hat ferner 

1. das physikalisch-technische Meßwesen 
wissenschaftlich zu bearbeiten, insbeson-
dere wissenschaftliche Forschung auf die-
sem Gebiet zu betreiben und 

2. Prüfungen und Untersuchungen auf dem 
Gebiet des physikalisch-technischen Meß-
wesens vorzunehmen. 

(3) Durch Bundsrecht oder durch Verwaltungs-
vorschriften des Bundesministers für Wirtschaft 
können der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
auch andere Aufgaben übertragen werden. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Gebühren, Auskunft und Nachschau 

§ 30 
Ermächtigung zum Erlaß von Gebührenordnungen 

(1) Der Bundesminister für Wirtschaft wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Gebühren und Auslagen für die 
Amtshandlungen der zuständigen Behörden und 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt sowie 
für die Beglaubigung durch die staatlich anerkannten 
Prüfstellen festzusetzen. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, Gebühren und 
Auslagen für die Nutzleistungen der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt festzusetzen. Der Bun-
desminister für Wirtschaft kann diese Ermächtigung 
auf die Physikalisch-Technische Bundesanstalt über-
tragen. 

§ 31 
Auskunft und Nachschau 

(1) Die für die Einhaltung der Vorschriften dieses 
Gesetzes verantwortlichen Personen haben der zu-
ständigen Behörde die für die Durchführung dieses 
Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) Die von den zuständigen Behörden mit der 
Überwachung des Betriebs beauftragten Personen 
sind befugt, Grundstücke und Geschäftsräume des 
Auskunftspflichtigen zu betreten, dort Prüfungen und 
Besichtigungen vorzunehmen, Proben zu entnehmen 
und in die geschäftlichen Unterlagen des Auskunfts-
pflichtigen Einsicht zu nehmen. Der Auskunftspflich-
tige hat die Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt. 

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Aus-
kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beant-
wortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfol-
gung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 
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SECHSTER ABSCHNITT 

Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 32 
Verletzung der * Geheimhaltungspflicht 

(1) Wer ein fremdes Geheimnis, namentlich ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in seiner 
Eigenschaft als Angehöriger oder Beauftragter einer 
mit Aufgaben auf Grund dieses Gesetzes betrauten 
Behörde bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart, 
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geld-
strafe oder mit einer dieser Strafen bestraft . 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen andern zu schädigen, so ist die Strafe Gefäng-
nis bis zu zwei Jahren; daneben kann auf Geldstrafe 
erkannt werden. Ebenso wird bestraft , wer ein frem-
des Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnis, das ihm unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 bekanntgeworden ist, unbefugt 
verwertet . 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten 
verfolgt. 

§ 33 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungwidrig handelt, wer 

1. Fertigpackungen, die eine größere Füll-
menge vortäuschen als in ihnen enthalten 
ist, herstellt, herstellen läßt, einführt oder 
sonst in den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes verbringt; dies gilt nicht für Fertig-
packungen, die durch eine Rechtsverord-
nung nach § 17 Nr. 2 Buchstabe a von der 
Kennzeichnungspflicht nach § 14 befreit 
sind, 

2. im geschäftlichen Verkehr für die in § 1 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Größen 
Wer te angibt, ohne sie mit einem Meß-
gerät bestimmt zu haben, 

3. im geschäftlichen Verkehr mit Meßgerä-
ten diese als geeicht oder beglaubigt be-
zeichnet, obwohl sie nicht von den zu-
ständigen Behörden geeicht oder von 
einer staatlich anerkannten Prüfstelle 
beglaubigt sind oder 

4. planmäßig Fehlergrenzen zu seinem Vor-
teil ausnutzt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig 

1. nicht geeichte Meßgeräte entgegen § 1 
Abs. 1, § 2 oder 3 verwendet oder ent-
gegen § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 3 oder § 3 
bereithält, 

2. entgegen § 1 Abs. 2 nicht geeichte form-
beständige Behältnisse mit flüssigen Le-
bensmitteln in den Verkehr bringt, 

3. entgegen § 4 nicht geeichte Meßgeräte in 
den Verkehr bringt, 

4. entgegen § 11 Abs. 1 Meßgeräte verwen-
det oder bereithält, die die Fehlergren-
zen nicht einhalten, in ihren meßtech-
nischen Eigenschaften verändert worden 
sind oder bei denen Stempel oder Zei-
chen der zuständigen Behörde nicht mehr 
vorhanden sind, 

5. entgegen § 11 Abs. 2 Meßgeräte so auf-
stellt, anschließt, handhabt oder unterhält, 
daß die Richtigkeit der Messung oder das 
zuverlässige Ablesen der Anzeige nicht 
gewährleistet ist, 

6. entgegen § 14 Abs. 1 nicht oder nicht vor-
schriftsmäßig gekennzeichnete Fertig-
packungen gewerbsmäßig in den Verkehr 
bringt, 

7. entgegen § 14 Abs. 2 Fertigpackungen 
ohne Angabe des Grundpreises im Ein-
zelhandel feilhält, 

8. entgegen § 15 oder einer nach § 17 Nr. 2 
Buchstabe d, erlassenen Rechtsverord-
nung Fertigpackungen mit einer zu ge-
ringen Füllmenge herstellt, 

9. nicht vorschriftsmäßige Schankgefäße ent-
gegen § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 gewerbs-
mäßig in den Verkehr bringt oder ent-
gegen § 18 Abs. 2 zum gewerbsmäßigen 
Ausschank von Getränken gegen Ent-
gelt verwendet oder bereithält, 

10. eine Anzeige nach § 23 nicht, nicht recht-
zeitig, unvollständig oder unrichtig er-
stattet, 

11. entgegen § 31 Abs. 1 eine Auskunft 
nicht, nicht rechtzeitig, unvollständig oder 
unrichtig erteilt oder entgegen § 31 
Abs. 2 den Zutritt zu den Geschäftsräu-
men oder Grundstücken, die Vornahme 
von Prüfungen oder Besichtigungen, die 
Entnahme von Proben oder die Einsicht-
nahme in geschäftliche Unterlagen nicht 
duldet oder 

12. einer Vorschrift einer nach §§ 6, 8, 13, 17, 
19 oder 26 ergangenen Rechtsverordnung 
zuwiderhandelt , soweit die Rechtsverord-
nung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(3) Die vorsätzliche Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 oder 2 kann mit einer Geldbuße bis zu zehn-
tausend Deutsche Mark, die fahrlässige Ordnungs-
widrigkeit nach Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 34 
Handeln für einen anderen 

(1) Die Bußgeldvorschriften des § 33 gelten auch 
für denjenigen, der als vertretungsberechtigtes 
Organ einer juristischen Person, als Mitglied eines 
solchen Organs, als vertretungsberechtigter Gesell-
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schafter einer Personenhandelsgesellschaft oder als 
gesetzlicher Vertre ter eines anderen handelt. Dies 
gilt auch dann, wenn die Rechtshandlung, welche 
die Vertretungsbefugnis begründen sollte, unwirk-
sam ist. 

(2) Den in Absatz 1 bezeichneten Personen steht 
gleich, wer mit der Leitung oder Beaufsichtigung 
des Betriebs oder eines Teils des Betriebs eines 
anderen beauftragt oder von diesem ausdrücklich 
damit betraut ist, in eigener Verantwortung Pflich-
ten zu erfüllen, die dieses Gesetz oder die auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen auf-
erlegen. 

§ 35 
Verletzung der Aufsichtspflicht 

Begeht jemand in einem Betrieb eine in § 33 mit 
Geldbuße bedrohte Handlung, so kann gegen den 
Inhaber oder Leiter des Betriebs oder den gesetz-
lichen Vertreter des Inhabers, gegen ein Mitglied 
des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs 
einer juristischen Person oder einen vertretungs-
berechtigten Gesellschafter einer Personenhandels-
gesellschaft eine Geldbuße festgesetzt werden, wenn 
sie vorsätzlich oder fahrlässig ihre Aufsichtspflicht 
verletzt haben und der Verstoß hierauf beruht. Die 
Geldbuße ist nach § 33 Abs. 3 zu bemessen. 

§ 36 
Geldbußen gegen juristische Personen und 

Personenhandelsgesellschaften 

(1) Begeht jemand als Mitglied des zur gesetz-
lichen Vertretung berufenen Organs oder als Pro-
kurist einer juristischen Person oder als vertretungs-
berechtigter Gesellschafter oder als Prokurist einer 
Personenhandelsgesellschaft eine Ordnungswidrig-
keit nach § 33, so kann auch gegen die juristische 
Person oder die Personenhandelsgesellschaft eine 
Geldbuße festgesetzt werden. 

(2) Die Geldbuße ist nach § 33 Abs. 3 zu bemes-
sen. 

(3) § 6 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
gilt auch für das Entgelt, das die juristische Person 
oder die Personenhandelsgesellschaft für die Ord-
nungswidrigkeit empfangen hat, und für den Ge-
winn, den sie aus der Ordnungswidrigkeit gezogen 
hat. 

§ 37 

Einziehung 

(1) Ist eine in § 33 bezeichnete Ordnungswidrig-
keit begangen worden, so können Gegenstände, die 
durch die Ordnungswidrigkeit hervorgebracht oder 
zu ihrer Begehung oder Vorberei tung gebraucht 
worden oder bestimmt gewesen sind oder auf die 
sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, ganz oder teil-
weise eingezogen werden. 

(2) Die Einziehung ist nur zulässig, wenn 

1. die Gegenstände zur Zeit der Entschei-
dung dem Täter oder Teilnehmer gehören, 

2. die Gegenstände zur Zeit der Entschei-
dung einem Dritten gehören und dieser 

a) wenigstens leichtfertig dazu beigetra-
gen hat, daß die Sache Mittel oder Ge-
genstand der Tat oder ihrer Vorberei-
tung oder einer mit ihr in Zusammen-
hang stehenden anderen mit Strafe oder 
mit Geldbuße bedrohten Handlung ge-
wesen ist, 

b) aus der Tat in verwerflicher Weise 
einen Vermögensvortei l gezogen hat 
oder 

c) den Gegenstand in Kenntnis der Um-
stände, welche die Einziehung gegen-
über dem Täter oder Teilnehmer er-
möglicht hätten, in verwerflicher Weise 
erworben hat, 

3. die Gegenstände nach ihrer Art und den 
Umständen die Allgemeinheit gefährden 
oder 

4. die Gefahr besteht, daß sie der Begehung 
von Handlungen dienen werden, die mit 
Strafe oder mit Geldbuße bedroht sind. 

(3) Gegenstände, die durch die Ordnungswidrig-
keit hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder 
Vorberei tung gebraucht worden oder bestimmt ge-
wesen sind, können nach Absatz 2 Nr. 2 nur einge-
zogen werden, wenn sie dem Täter oder Teilnehmer 
zur Zeit der Tat gehört haben. 

(4) Kann wegen der Tat keine bestimmte Person 
verfolgt oder eine Geldbuße gegen eine bestimmte 
Person nicht festgesetzt werden, so kann die Ein-
ziehung selbständig angeordnet werden, wenn die 
Voraussetzungen, unter denen die Einziehung zuge-
lassen ist, im übrigen vorliegen. 

§ 38 
Einziehung des Wertersatzes 

(1) Hat der Täter oder Teilnehmer den Gegen-
stand nach der Tat veräußer t und wäre ohne die 
Veräußerung die Einziehung ihm gegenüber zulässig 
gewesen, fehlen ihre Voraussetzungen aber gegen-
über demjenigen, dem der Gegenstand zur Zeit der 
Entscheidung gehört, so kann die Einziehung eines 
Geldbetrages, der dem Wer t des Gegenstandes ent-
spricht, gegen den Täter oder Teilnehmer angeord-
net werden. 

(2) Dasselbe gilt, wenn der Täter oder Teilnehmer 
die Ausführung der Einziehung vereitel t und ihm 
dies vorzuwerfen ist. Die Anordnung ist auch für 
den Fall zulässig, daß ihre Voraussetzungen sich 
später ergeben. 

(3) Der Wer t des Gegenstandes kann geschätzt 
werden. 

(4) § 37 Abs. 4 gilt entsprechend. 
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§ 39 
Entschädigung 

(1) Wenn die eingezogenen Gegenstände zur Zeit 
der Rechtskraft der Entscheidung über die Einzie-
hung einem Dritten gehörten oder mit dem Recht 
eines Dritten belastet waren, so ist der Berechtigte 
unter Zugrundelegung des Verkehrswertes dieser 
Gegenstände angemessen in Geld zu entschädigen. 

(2) Die Entschädigungspflicht entfällt, wenn der 
Dritte 

1. wenigstens leichtfertig dazu beigetragen 
hat, daß die Sache Mittel oder Gegenstand 
der Tat oder ihrer Vorbereitung oder 
einer mit ihr in Zusammenhang stehenden 
anderen mit Strafe oder mit Geldbuße be-
drohten Tat gewesen ist, 

2. aus der Tat in verwerflicher Weise einen 
Vorteil gezogen hat oder 

3. den Gegenstand in Kenntnis der Umstände, 
die die Einziehung zulassen, in verwerf-
licher Weise erworben hat. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

Sch lußvorschr i f t en 

§ 40 
Ermächtigung 

Der Bundesminister für Wirtschaft erläßt mit Zu-
stimmung des Bundesrates die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlichen allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften. 

§ 41 
Allgemeine Übergangsvorschriften 

(1) Die Eichung und die eichamtliche Beglaubi-
gung eines Meßgeräts oder eines Behältnisses nach 
§ 1 Abs. 2 vor Inkraft treten dieses Gesetzes gilt im 
bisherigen Umfang als Eichung im Sinne dieses Ge-
setzes; die Zulassung eines Meßgeräts oder eines 
Behältnisses nach § 1 Abs. 2 vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes gilt im bisherigen Umfang als Zulassung 
im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Die amtliche Beglaubigung oder amtliche Prü-
fung von Meßgeräten für Elektrizität vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes gilt im bisherigen Umfang 
als Beglaubigung im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Die öffentliche Bestellung und Vereidigung 
eines Wägers an öffentlichen Waagen vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes gilt als öffentliche Bestellung 
im Sinne dieses Gesetzes. 

(4) Die Verpflichtung und Vereidigung der Leiter 
von Elektrischen Prüfämtern, Prüfamtsaußenstellen 
und Nebenprüfämtern sowie ihrer Stellvertreter gilt 
als öffentliche Bestellung im Sinne dieses Gesetzes. 

(5) Die bei Inkraft treten dieses Gesetzes beste-
henden Befugnisse und Verpflichtungen der Elek-
trischen Prüfämter, Prüfamtsaußenstellen und 
Nebenprüfämter gelten im bisherigen Umfang wei-
ter. Die Befugnis zur amtlichen Beglaubigung und 
amtlichen Prüfung von Meßgeräten für Elektrizität 
gilt als Befugnis zur Beglaubigung im Sinne von § 6. 

§ 42 
Übergangsvorschriften für Meßgeräte 

(1) § 1 Abs. 1 und § 6 gelten bis zum 31. Dezem-
ber 1971 nicht für Meßgeräte zur Bestimmung der 
elektrischen Energie oder der elektrischen Leistung, 
die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im elektrischen 
Versorgungsnetz angeschlossen sind. 

(2) § 1 Abs. 1 und § 6 gelten bis zum Ablauf von 
1. fünf Jahren nach Inkraft treten dieses Ge-

setzes nicht für Meßgeräte zur Bestimmung 
der Durchflußstärke von Wasser oder des 
Volumens von Wasser und 

2. zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes nicht für Meßgeräte zur Bestimmung 
der thermischen Energie oder der thermi-
schen Leistung mit Ausnahme von ent-
sprechenden Gasmeßgeräten. 

(3) § 1 Abs. 2 gilt bis zum Ablauf von fünf Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht für formbe-
ständige Behältnisse, für die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes eine Eichpflicht nicht bestand. 

(4) §§ 2 und 3 gelten nicht für Meßgeräte, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht eichfähig sind. 

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates 

1. den Zeitpunkt zu bestimmen, von dem an 
§§ 2 und 3 auch für die in Absatz 4 be-
zeichneten Meßgeräte gelten, 

2. die in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten 
Fristen zu verlängern, 

soweit eine Erstreckung der Fristen aus technischen 
oder wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist. 

§ 43 
Bezugnahme auf Vorschriften 

Soweit in Gesetzen oder Verordnungen des Bun-
desrechts auf Vorschriften des Maß- und Gewichts-
gesetzes verwiesen wird, beziehen sich diese Ver-
weisungen auf die entsprechenden Vorschriften die-
ses Gesetzes. 

§ 44 
Außerkrafttreten von Vorschriften 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer 
Kraft 

1. die §§ 9 bis 44, 60 bis 71 des Maß- und Ge-
wichtsgesetzes vom 13. Dezember 1935 (Reichs-
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gesetzbl. I S. 1499), zuletzt geändert durch die 
Verordnung zur Vereinfachung des Eichwesens 
vom 22. September 1944 (Reichsgesetzbl. I 
S. 227), 

2. die Ausführungsverordnung zum Maß- und Ge-
wichtsgesetz vom 20. Mai 1936 (Reichsgesetzbl. I 
S. 459), zuletzt geändert durch die Fünfte Ver-
ordnung zur Änderung der Ausführungsverord-
nung zum Maß- und Gewichtsgesetz vom 19. De-
zember 1941 (Reichsgesetzbl. I S. 798), 

3. die bremische Verordnung über die Wiederein-
führung der Nacheichpflicht vom 9. Oktober 1945 
(Gesetz der Freien Hansestadt Bremen Nr. 7 
S. 13), 

4. die bayerische Verordnung Nr. 102 zur Ände-
rung des Maß- und Eichrechts vom 6. Dezem-
ber 1946 (Bay BS I S. 201), 

5. das saarländische Gesetz Nr. 566 zur Änderung 
des Maß- und Eichrechts vom 22. Dezember 1956 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1727), 

6. das Oldenburger Gesetz btr. die Anstellung 
beeideter Messer vom 28. 6. 1853 (Gesetzblatt 
für das Herzogtum Oldenburg, Band XIII S. 527), 

7. die Polizeiverordnung des Oberpräsidenten der 
Provinz Schleswig-Holstein über den Betrieb 
und die Bedienung von öffentlichen Waagen 
vom 2. September 1942 (Amtsblatt der Regie-
rung zu Schleswig S. 167), 

8. die Anweisung die Medizinalgewichte betref-
fend vom 6. Mai 1871 (Reichsgesetzbl. Beson-
dere Beilage zu Nr. 23 I), 

9. die Bekanntmachung betreffend die in den 
Apotheken zulässigen Waagen vom 17. Juni 
1875 (Zentralblatt für das Deutsche Reich S. 374), 

10. die Bekanntmachung betreffend die Zulassung 
von nicht metrischen Meßgeräten im eichpflich-
tigen Verkehr vom 18. Dezember 1911 (Reichs-
gesetzbl. S. 1063) in der Fassung der Verord-
nung vom 23. Dezember 1922 (Reichsgesetzbl. I 
S. 983) und vom 9. März 1935 (Reichsgesetzbl. I 
S. 359), 

11. die Bekanntmachung betreffend die Verkehrs-
fehlergrenzen der Meßgeräte vom 18. Dezem-
ber 1911 (Reichsgesetzbl. S. 1065), 

12. die Bekanntmachung betreffend die Zulassung 
von nicht metrischen Meßgeräten im eichpflich-
tigen Verkehr vom 20. Juni 1913 (Reichsgesetz-
blatt S. 372), 

13. die Verordnung über die Zulassung von nicht 
metrischen Meßgeräten im eichpflichtigen Ver-
kehr vom 6. Dezember 1930 (Reichsgesetzbl. I 
S. 608), 

14. die Bestimmungen über außergewöhnliche eich-
amtliche Prüfungen vom 20. Dezember 1933 
(Reichswirtschaftsministerialbl. S. 736), 

15. die Bekanntmachung über die Beglaubigung von 
Fischversandgefäßen vom 11. Dezember 1937 
(Mitteilungen der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt 14. Reihe S. 97), 

16. die Verordnung über die Eichung von Butyro-
metern und Mohrschen Waagen vom 28. Juni 
1938 (Reichsgesetzbl. I S. 785), 

17. die §§ 15, 17 und 18 Abs. 1 und 2 der Maß-
und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908 (Reichs-
gesetzbl. S. 349), 

18. die §§ 6 bis 13 des Gesetzes betreffend die elek-
trischen Maßeinheiten vom 1. Juni 1898 (Reichs-
gesetzbl. S. 905), 

19. die Verordnung zur Änderung der Bekannt-
machung betreffend die Ausführung des Geset-
zes über die elektrischen Maßeinheiten vom 
30. Mai 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 376), 

20. die auf Grund des § 10 des Gesetzes betreffend 
die elektrischen Maßeinheiten vom 1. Juni 1898 
erlassenen Bekanntmachungen der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt über Prüfungen und 
Beglaubigungen durch die Elektrischen Prüf-
ämter, 

21. die Verordnung über die Beglaubigungspflicht 
von Meßgeräten für Elektrizität vom 17. Juli 
1959 (Bundesanzeiger Nr. 138 vom 23. Juli 1959) 
in der Fassung der Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Beglaubigungspflicht 
von Meßgeräten für Elektrizität vom 4. Juni 
1964 (Bundesanzeiger Nr. 107 vom 13. Juni 1964), 

22. die Verordnung über die amtliche Beglaubigung 
von Meßgeräten für Elektrizität vom 20. März 
1963 (Bundesanzeiger Nr. 57 vom 22. März 1963), 

23. die §§ 3 bis 8 des Gesetzes über die Temperatur-
skale und die Wärmeeinhei t vom 7. August 1924 
(Reichsgesetzbl. I S. 679) und 

24. § 5 der Verordnung über Meldepflicht, Mengen-
und Gewichtsangabe bei Markenwaren vom 
29. Februar 1932 (Reichsgesetzbl. I S. 120) in 
der Fassung der Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über Meldepflicht, Mengen- und 
Gewichtsangaben bei Markenwaren vom 28. Sep-
tember 1932 (Reichsgesetzbl. I S. 492). 

Die §§ 45 bis 59 des Maß- und Gewichtsgesetzes 
treten mit Inkraft t reten der §§ 14 bis 16 und 18 
außer Kraft. 

§ 45 
Geltung in Berlin 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechts-
verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlas-
sen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des 
Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 46 
Inkrafttreten 

§ 6 Abs. 6, §§ 8, 9 Abs.-5 und 6, §§ 13, 17, 19, 
26, 30, 40 und 42 Abs. 5 treten am Tage nach der 
Verkündung in Kraft, §§ 14 bis 16 und 18 treten 
am 1. Januar 1970 in Kraft. Im übrigen tritt dieses 
Gesetz am 1. Januar 1969 in Kraft. 
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Begründung 

I. A l l g e m e i n e s 

1. Gründe für eine Neufassung des Maß- und Ge-
wichtsgesetzes 

Eine Neufassung des Maß- und Gewichtsgesetzes 
vom 13. Dezember 1935 ist aus folgenden Gründen 
erforderlich: 

a) Die wirtschaftliche Konzeption des Maß- und 
Gewichtsgesetzes ist weitgehend überholt. Die 
schnelle Entwicklung der Verpackungstechnik 
und die Vielfalt der Packungen haben den Weg 
zu neuen Formen des Einkaufens und des Ver-
kaufens freigemacht, denen Industrie und Han-
del nunmehr Rechnung tragen müssen, wenn sie 
rationell arbeiten und den Verbraucher zufrie-
denstellen wollen. 

b) Die technische Konzeption des Maß- und Ge-
wichtsgesetzes ist teilweise überholt. Die Kon-
struktion der Meßgeräte ist in einer stürmischen 
Entwicklung begriffen. Neben unkomplizierte 
Waagen, Gewichte, Maßstäbe und einfache 
Raummaße, treten moderne Geräte z. B. Meß-
geräte mit elektronischer Femübertragung. Das 
erfordert eine Änderung auch des Zulassungs-
wesens und in bestimmten Fällen ein Abgehen 
von der Eichung (z. B. meßtechnische Über-
wachung von Betrieben). Das Gesetz schafft hier-
für die Grundlage. 

c) Die gesetzlichen Maßeinheiten sollen künftig 
ausnahmslos außerhalb der Regelung des eigent-
lichen Meß- und Eichwesens neu kodifiziert wer-
den. In einem besonderen Gesetz über Einheiten 
im Meßwesen sollen die bisher in drei verschie-
denen Gesetzen festgelegten Maßeinheiten zu-
sammengefaßt und mit den zur Zeit geltenden 
Maßeinheiten des Internationalen Einheiten-
systems der Internationalen Meterkonvention 
vom 20. Mai 1875 (RGBl. 1876 S. 191), geändert 
durch die Internationale Übereinkunft vom 
6. Oktober 1921 (RGBl. II 1927 S. 409), in Über-
einstimmung gebracht werden. 

d) Nach dem Grundgesetz steht den Ländern die 
Exekutive zu. Dem entsprechen noch nicht völlig 
die Regelungen des Maß- und Gewichtsgesetzes. 
Manche Ermächtigungen im Maß- und Gewichts-
gesetz sind mit Rücksicht auf das Grundgesetz 
unwirksam geworden. 

2. Zweck und Bedeutung der maß- und eichrecht-
lichen Vorschriften 

a) Das Maß- und Eichrecht schafft die Vorausset-
zungen für den Leistungswettbewerb. Es schützt 
den Verbraucher und den Verkäufer vor Nach-
teilen. 

Die vom Maß- und Eichrecht vorgeschriebenen 
staatlichen Maßnahmen im Sicherheits- und Ge-
sundheitswesen wirken sich zum Schutz von Leib 
und Leben des Staatsbürgers aus. 

Durch Zulassung oder Festlegung zweckmäßig 
gestufter Packungsgrößen trägt das Maß- und 
Eichrecht auch zur Rationalisierung in Industrie 
und Handel bei. 

Die an Meßgeräte zu stellenden Anforderungen 
sollen dem vorgesehenen Verwendungszweck 
angemessen, also möglichst wirtschaftlich sein 
und dem Stand von Wissenschaft und Technik 
entsprechen. 

Mit den vorgesehenen meßtechnischen Prüfun-
gen sichert der Staat die Qualität der Meßgeräte. 
Das Vertrauen auf das deutsche Meß- und Eich-
wesen ist für den Außenhandel eine förderliche 
Voraussetzung. 

b) Die wirtschaftliche Bedeutung des Meß- und Eich-
wesens wird an dem Umfang des Güter- und 
Energieaustausches erkennbar, der über geeichte 
Meßgeräte abgewickelt wird. 

In der Bundesrepublik werden jährlich Güter im 
Wer te von schätzungsweise 300 Milliarden DM — 
davon Waren in Fertigpackungen im Wer te von 
etwa 25 Milliarden DM — mit e twa 15 Millionen 
Meßgeräten gemessen. Die Zahl der Meßgeräte, 
die für den Energieaustausch verwendet wird, 
liegt bei etwa 30 Millionen, der Wer t der ge-
messenen Energie bei 20 bis 30 Milliarden DM. 

Die Aufwendungen der Industrie für Messen und 
Prüfen betrugen im Jahre 1965 etwa 8 Milliarden 
DM; die Investitionen für meß-, regel-, und prüf-
technische Einrichtungen etwa 2 Milliarden DM. 

Der Nutzeffekt dieser Aufwendungen für die 
Wirtschaft liegt darin, daß ein exakter Aus-
tausch der Leistungen ermöglicht wird, der die 
Voraussetzung eines fairen, von Verlusten mög-
lichst freigehaltenen Wet tbewerbs ist. Für den 
Verbraucher ist ein gutes Meß- und Eichwesen 
gleichermaßen von sehr großer wirtschaftlicher 
Bedeutung. 

3. Geschichtliche Entwicklung 

Eine Vereinheitlichung der bis dahin in vielen 
Landesgesetzen und Stadtrechten enthaltenen Rege-
lung der Maße und Gewichte wurde erstmals durch 
die Maß- und Gewichtsordnung für den Norddeut-
schen Bund vom 17. August 1886 (BGBl. S. 473) er-
reicht. Ihr erfolgte die Maß- und Gewichtsordnung 
vom 30. Mai 1908 (RGBl. S. 349), die durch das zur 
Zeit geltende Maß- und Gewichtsgesetz (MuGG) 
vom 13. Dezember 1935 (RGBl. I S. 1499) abgelöst 
wurde. Im Maß- und Gewichtsgesetz sind das Ge-



Deutscher Bundestag — 5. Wahlper iode Drucksache V/1073 

setz, betreffend die Bezeichnung des Raumgehaltes 
von Schankgefäßen vom 20. Juli 1881 (RGBl. S. 249), 
geändert durch das Gesetz vom 14. August 1933 
(RGBl. I S. 582) und das Gesetz über die Prüfung 
und Beglaubigung der Fieberthermometer vom 
2. Mai 1921 (RGBl. I S. 132), aufgegangen. Lediglich 
auf dem Gebiet der Elektrizität und der Wärme-
mengenmessung sind die Sondergesetze, nämlich das 
Gesetz betreffend die elektrischen Maßeinheiten 
vom 1. Juni 1898 (RGBl. S. 905) und das Gesetz über 
die Temperaturskale und die Wärmeeinhei t vom 
7. August 1924 (RGBl. S. 679) neben dem Maß- und 
Gewichtsgesetz in Kraft geblieben. 

4. Internationale Systeme des Maß- und 
Eichrechts 

Die Systeme des gesetzlichen Meßwesens sind in 
den einzelnen Staaten verschieden. Sie reichen von 
der Zulassung und wiederkehrenden Prüfung aller 
benutzten Meßgeräte (Präventivsystem) bis zur 
stichprobenweisen Überwachung der Meßgeräte und 
der gemessenen Güter (Repressivsystem). 

5. Harmonisierung des Maß- und Eichrechts inner-
halb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) 

Die EWG erstrebt eine Harmonisierung auf dem 
Gebiet des Maß- und Eichrechts. In einer neugebil-
deten Arbeitsgruppe „Hindernisse beim Warenver-
kehr, die sich aus technischen Vorschriften ergeben 
— Meßgeräte —", sind entsprechende Arbeiten in 
Angriff genommen worden; auf längere Sicht wird 
die Angleichung der technischen Ausführungsvor-
schriften, der Bauartvorschriften für Meßgeräte, des 
Zulassungsrechtes und der Prüfvorschriften betrie-
ben. Dabei ist das vordringliche Ziel, daß die Zulas-
sungen und Eichungen eines Staates in allen Mit-
gliedstaaten anerkannt werden. 

6. Grundzüge des Entwurfs eines Gesetzes über das 
Meß- und Eichwesen 

a) Die Bezeichnung „Maß- und Gewichtsgesetz" 
(früher „Maß-und Gewichtsordnung") geht darauf 
zurück, daß in den vergangenen Jahrhunder ten 
im deutschen Sprachbereich das Maß und das 
Gewicht diejenigen Größen darstellten, deren 
Genauigkeit beim Gebrauch im Handel gewähr-
leistet sein sollte. Dem entsprachen im fran-
zösischen Sprachbereich die Bezeichnung „Poids 
et Mesures" und im englischen Sprachbereich 
„Weight and Measures". 

Da jetzt beabsichtigt ist, die „gesetzlichen Maß-
einheiten" in einem besonderen Gesetz zu regeln 
und zudem die Maße und Gewichte (einschließ-
lich der Wiegegeräte) nur noch einen Teil aller 
in Handel und Industrie gebräuchlichen Meß-
geräte ausmachen, soll das Gesetz eine neue Be-
zeichnung erhalten. Sie soll lauten: „Gesetz über 
das Meß- und Eichwesen" (Kurzbezeichnung 
„Eichgesetz"). 

b). Das Gesetz beschränkt sich darauf, allgemeine 
Gebots- und Verbotsnormen aufzustellen, wäh-
rend Einzelheiten der Regelung im Verordnungs-
wege vorbehalten bleiben. Damit läßt sich am 
besten der Vielfalt technischer Einzelfragen ge-
recht werden. Außerdem ergibt sich so eine we-
gen der ständigen Entwicklung der Technik und 
des Marktes größere Elastizität der Gesetz-
gebung. 

Der Entwurf des Gesetzes folgt in seinem Ersten 
Abschnitt dem schon im geltenden Recht gebräuch-
lichen Präventivsystem; die Prävention liegt darin, 
daß alle Bauarten von Meßgeräten einer Zulassung 
bedürfen und jede Einzelausführung der Bauart zu-
dem einer technischen Prüfung (Eichung) unterzo-
gen wird, die den dafür zuständigen Behörden ob-
liegt. 

Von dem Prinzip der Durchführung hoheitlicher Auf-
gaben unmittelbar durch den Staat wird im Bereich 
der Abgabe von Elektrizität, Gas, Wasser und 
Wärme abgewichen. Dort wird die Eichung der Meß-
geräte durch eine Beglaubigung ersetzt. Für die Be-
glaubigung, die sich in meßtechnischer Hinsicht nicht 
von der Eichung unterscheidet, wird auf das Vor-
bild des elektrischen Prüfwesens zurückgegriffen, 
das sich in den vergangenen 60 Jahren bewährt hat. 
Dadurch werden die beiden Sondergesetze, nämlich 
das „Gesetz betreffend die elektrischen Maßeinhei-
ten" vom 1. Juni 1898 und das „Gesetz über die 
Temperaturskale und die Wärmeeinheit" vom 
7. August 1924 gegenstandslos und können aufge-
hoben werden. 

Ein teilweise neuer Sachbereich entsteht mit der 
Regelung für Fertigpackungen mit Lebensmitteln, 
Wasch- und Reinigungsmitteln, Körperpflegemit-
teln, Pflegemitteln für Fußböden, Leder, Lack-
anstriche und Möbel, Mineralölen oder festen Brenn-
stoffen sowie mit gebrauchsfertigen Anstrichfarben 
oder Lacken. Das Maß- und Gewichtsgesetz be-
stimmt bisher schon für einen Teilbereich von Fer-
tigpackungen, nämlich für Flaschen, die mit Geträn-
ken gefüllt werden, daß sie bestimmten Größen nach 
Volumen entsprechen müssen, bestimmte Abwei-
chungen zulässig sind und daß sie zu kennzeichnen 
sind. Diese Regelung bezieht sich jedoch nur auf 
Behältnisse aus formbeständigen Werkstoffen. 

Aus Gründen der Markttransparenz ist eine Aus-
weitung des Ordnungssystems auf Fertigpackungen, 
gleich aus welchem Werkstoff sie hergestellt sind, 
erforderlich. 

Der Entwurf verfolgt nachstehende Ziele: 

1. Garantie einer best immten Mengenabgabe durch 
Festlegung der Mindestfüllung zum Zeitpunkt 
der Abfüllung, 

2. Ermöglichung eines brauchbaren Preisvergleichs 
durch die Verpflichtung zur Kennzeichnung des 
Grundpreises (Kilo- oder Literpreis), 

3. Verminderung der Typenzahl von Fertigpackun-
gen, soweit dies wirtschaftlich ver t re tbar ist, 
durch 
a) Festlegung verbindlicher Größen für flüssige 

Lebensmittel oder für sonstige Erzeugnisse, 
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b) Festlegung bestimmter Größenstufen für an-
dere Konsumgüter, deren Einhaltung von der 
Grundpreiskennzeichnung befreit, 

4. Bekämpfung der sogenannten Mogelpackung 
durch Bußgeldandrohung. 

Schankgefäße werden wie im geltenden Recht als 
Maße behandelt; sie unterl iegen einer Regelung hin-
sichtlich der Größe des Volumens, das durch den 
Füllstrich begrenzt wird und hinsichtlich der zuläs-
sigen Abweichungen. 

c) Ö f f e n t l i c h bestellte Wäger und öffentliche 
Waagen 

Seit dem Jahre 1942 werden Wäger an öffentliche 
Waagen und Wäger an anderen Waagen von den 
Eichbehörden der Länder öffentlich bestellt und ver-
eidigt. Die Grundsätze für diese Regelung wurden 
mit der Zweiten Verordnung zur Änderung des Maß-
und Eichrechts vom 30. Januar 1942 (RGBl. I S. 669) 
eingeführt. Das Maß- und Gewichtsgesetz enthält 
hierüber keine Vorschriften. 

Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Berufszweiges 
macht es erforderich, für ihn eine geschlossene Son-
derregelung zu treffen, die insoweit § 36 der Ge-
werbeordnung vorgeht. 

d) Zuständigkeiten 

Die Rechtsstellung der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt als einer Bundesoberbehörde im Sinne 
von Artikel 87 Abs. 3 GG muß im Gesetz klargestellt 
werden, weil ihr ein Teilbereich der Durchführung 
des Gesetzes, nämlich die Zulassung der Bauarten 
von Meßgeräten zur Eichung, übertragen wird. 

7. Gesetzgebungskompetenz 

Die Kompetenz zur Regelung des Meß- und Eich-
wesens ergibt sich aus Artikel 73 Nr. 4 GG; soweit 
diese Zustängigkeitsnorm für Einzelregelungen nicht 
ausreicht, wird der Erlaß der Vorschriften auf Arti-
kel 74 Nr. 11 GG gestützt. Für die Regelung der 
Einfuhr ergibt sich die Kompetenz aus Artikel 73 
Nr. 5 GG, für die Straf- und Bußgeldvorschriften 
aus Artikel 74 Nr. 1 GG. 

8. Kosten 

Die aus dem Vollzug dieses Gesetzes entstehenden 
Mehrkosten werden durch Gebühren abgedeckt. Im 
Bereich der Bundesverwaltung dürf ten die Mehr-
kosten unbedeutend sein; sie sind nicht im voraus 
abschätzbar. Die zusätzlichen Kosten im Bereich der 
Landesverwaltung dürften bei etwa 20 bis 30 v. H. 
der bisherigen Jahresausgaben (etwa 20 Millio-
nen DM) liegen. 

9. Vorlage des Gesetzentwurfs 

Der Entwurf des Gesetzes über das Meß- und Eich-
wesen hat dem Deutschen Bundestag bereits in der 
4. Legislaturperiode vorgelegen (vgl. Drucksache 

IV/3417 des Deutschen Bundestages vom 14. Mai 
1965); er konnte nicht mehr behandelt werden. 

II. Im e i n z e l n e n 

Z u m E r s t e n A b s c h n i t t 

Der Erste Abschnitt des Entwurfs regelt ähnlich wie 
bisher der Abschnitt II des Maß- und Gewichts-
gesetzes Art und Umfang der Eichpflicht, die Zulas-
sung und die Eichung. 

Der Umfang der Eichpflicht erfährt eine gewisse 
Erweiterung, vor allem im amtlichen Bereich und im 
Gesundheitswesen. 

Durch den Wegfall der Vorschriften über die Nach-
eichung und die eichamtliche Beglaubigung ergeben 
sich auf der anderen Seite Kürzungen gegenüber 
dem geltenden Recht. So erscheinen Vorschriften 
über die Nacheichung entbehrlich, weil die Eichung 
nach Fristablauf ihre Gültigkeit verliert. Die „eich-
amtliche Beglaubigung", die im Jahre 1935 zur Be-
rücksichtigung bestimmter, in der Eichordnung vor-
gesehener Genauigkeitsanforderungen eingeführt 
wurde, kann künftig entfallen, weil bei ver-
schiedenen Genauigkeitsanforderungen die bisher 
in der Eichordnung übliche Einteilung in Han-
delsmeßgeräte, Präzisionsmeßgeräte und Feinmeß-
geräte genügt und diese Einteilung durch den Erlaß 
von Bauartvorschriften nach § 9 noch in weitere 
Genauigkeitsklassen unterteilt werden kann. Die 
Prüfung der zur Beglaubigung von Meßgeräten nach 
§ 6 erforderlichen Normale der Eichbehörden und 
der Prüfstellen kann durch Verwaltungsvorschriften 
geregelt werden. 

Die starke Abhängigkeit der Gültigkeitsdauer der 
Eichung von der technischen Entwicklung läßt deren 
Regelung durch Gesetz für unzweckmäßig erschei-
nen. Im Gegensatz zum geltenden Recht soll sie 
daher in einer Rechtsverordnung festgelegt werden. 

Zu § 1 

Die Vorschrift unterwirf t im wesentlichen dieselben 
Meßgeräte in demselben Umfang der Eichpflicht 
wie bisher die §§ 9, 10 und 11 des Maß- und Ge-
wichtsgesetzes (MuGG), oder § 6 des Gesetzes be-
treffend die elektrischen Maßeinheiten und § 4 des 
Gesetzes über die Temperaturskale und die Wärme-
einheit. Die Eichpflicht für Meßgeräte zur Bestim-
mung des Volumens von Wasser (Wasserzähler), für 
Meßgeräte zur Bestimmung der thermischen Energie 
und der thermischen Leistung ist neu. Den Meß-
geräten dieser Art kommt bei der zunehmenden 
Versorgung von Mietwohnungen und Geschäfts-
räumen mit Wärmeenergie, durch Fern-, Block- oder 
Hauszentral-Heizung wachsende Bedeutung bei der 
Berechnung der Leistung zu. 

Größen der in Absatz 1 Nr. 1 aufgezählten Art kön-
nen auch mittelbar bestimmt werden. So kann zum 
Beispiel die Masse (Gewicht) von Mineralöl durch Vo-
lumen-, Dichte- oder Temperaturmessung — anstelle 
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einer Wägung — bestimmt werden. Die in diesem 
Fall verwendeten Meßgeräte dienen der mittelbaren 
Bestimmung der Masse (Gewicht) und sind damit 
eichpflichtig. 
Für die in Absatz 1 Nr. 2 genannten Meßgeräte zur 
Gehalts- oder Qualitätsbestimmung besteht im 
wesentlichen bisher schon die Eichpflicht nach § 9 
Abs. 1 Nr. 2 bis 4 MuGG. Da im Zuge der techni-
schen Entwicklung Gehaltsbestimmungen auch nach 
elektrischen Verfahren vorgenommen und danach 
Leistungen berechnet werden, müssen diese Meß-
geräte ebenfalls mit in die Eichpflicht einbezogen 
werden. 
Unter „Speisefetten" werden Fette im Sinne von 
§§ 16 Abs. 1 und 6 und 20 Abs. 1 Nr. 1 des Milch-
und Fettgesetzes verstanden. 
Zählwerke, die bei der Bundespost zur Feststellung 
von Fernmeldegebühren verwendet werden, fallen 
nicht unter dieses Gesetz. 

In Absatz 1 Nr. 3 werden die Wegstreckenzähler, 
die im Mietwagenverkehr (auch bei Mietomnibus-
sen) verwendet oder berei tgehalten werden, nicht 
gesondert aufgezählt, weil es sich um Längenmeß-
geräte handelt, die bereits nach Nummer 1 der Eich-
pflicht unterliegen, wenn sie im geschäftlichen Ver-
kehr verwendet werden. 

Im geltenden Recht wird der Begriff des „öffent-
lichen Verkehrs" verwendet (§ 9 MuGG), um die 
Eichpflicht für Meßgeräte erst zum Zeitpunkt des 
Güteraustausches einsetzen zu lassen, und um damit 
die innerbetriebliche Verwendung von Meßgeräten 
von der Eichpflicht auszuschließen. Da der Begriff 
des „öffentlichen Verkehrs" mehrdeutig ist, erschien 
es richtiger, wie im Rabattgesetz und im Gesetz 
gegen unlauteren Wet tbewerb den Begriff „ge-
schäftlicher Verkehr" zu verwenden (Absatz 1). Wo 
eine Leistung wiederholt gegen Entgelt erbracht 
wird, muß sie mit geeichten Meßgeräten bestimmt 
werden. Auf die Absicht der Gewinnerzielung 
kommt es nicht an. Da Meßgeräte nur im Zusammen-
hang mit der Leistungsbestimmung der Eichpflicht 
unterliegen, sind innerbetrieblich verwendete Meß-
geräte nicht eichpflichtig. 

Der Begriff der „Bereithaltung" in Absatz 1 ent-
spricht der Definition in § 12 Abs. 2 MuGG. 

Nach geltendem Recht sind Fässer, in denen Ge-
tränke verkauf t werden, als Volumenmeßgeräte 
eichpflichtig (§ 11 MuGG). Da der Begriff „Faß" in 
der Vergangenheit zu Schwierigkeiten geführt hat, 
(vgl. Amtsgericht Bad Dürkheim Urteil vom 14. Juli 
1951 — Gs. 61/59), wird jetzt der Oberbegriff „Be-
hältnis" verwendet (Absatz 2). Das Behältnis muß 
in der Materialbeschaffenheit dem Faß entsprechen, 
also formbeständig sein, weil es sonst im allgemei-
nen nicht eichfähig wäre. Nicht formbeständige Be-
hältnisse bedürfen künft ig nicht der Eichung. Dafür 
müssen jedoch die Füllgeräte geeicht sein, ein Er-
fordernis, das bei Verwendung geeichter formbe-
ständiger Behältnisse nicht besteht. 

Eine Beschränkung dieser Regelung auf den Handel 
mit Getränken, wie sie das geltende Recht kennt, 
erscheint nicht mehr gerechtfertigt, weil bei sonsti-

gen flüssigen Lebensmitteln (zum Beispiel Essig und 
Öl) die gleichen Voraussetzungen vorliegen. Die 
unterste Gewichts- oder Volumengrenze von 5 Kilo-
gramm oder 5 Liter hängt mit der in diesem Ent-
wurf vorgesehenen Fertigpackungsregelung zusam-
men; unterhalb dieser Grenze werden die Behält-
nisse als Fertigpackungen der Sonderregelung nach 
§§ 14 bis 17 unterzogen. 

Die Eichung nach dem Gewicht des leeren Behältnis-
ses ist erforderlich, weil in der Praxis oft vom „Vo-
lumenhandel" für flüssige Lebensmittel auf den „Ge-
wichtshandel" ausgewichen wird. Die Eichung des 
leeren Behältnisses erleichtert die schnelle Gewichts-
ermittlung. Soweit ein Schutzbedürfnis nicht besteht, 
sollen über § 8 Abs. 4 Ausnahmen geregelt werden. 

Eine Ausnahme der Behältnisse von der Eichpflicht 
mußte, wie schon im geltenden Recht, für den Ein-
fuhrhandel vorgesehen werden (Absatz 3), da eine 
Eichung von Behältnissen bei der Überschreitung 
der Zollgrenze aus praktischen Gründen nicht durch-
führbar ist. Abgesehen davon hat der Einfuhrhandel 
nur geringe Bedeutung. Von der Regelung werden 
bei der Einfuhr nur gefüllte Fässer erfaßt, die ohne 
Umfüllung in den Verkehr gebracht werden. Aus-
genommen wird auch der Ausfuhrhandel ; hier sind 
es jedoch gefüllte wie ungefüll te Behältnisse. Die 
Begriffe „Ausfuhr" und „Einfuhr" entsprechen den 
Begriffen in § 4 Abs. 2 Nr. 3 und 4 des Außenwirt-
schaftsgesetzes. 

Zu § 2 

Für die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 2 
genannten Meßgeräte besteht teilweise bisher nach 
§ 34 Nr. 3 MuGG die Pflicht zur Eichung oder eich-
amtlichen Beglaubigung. Der Entwurf sieht eine Er-
wei terung der Eichpflicht hinsichtlich der Meßgeräte 
vor, die für den in Nummer 4 bis 6 genannten Zweck 
verwendet werden. Es handelt sich hier um die 
Durchführung von öffentlichen Überwachungsauf-
gaben und um die Erstattung von Sachverständigen-
Gutachten für staatsanwaltschaftliche oder gericht-
liche Verfahren, Schiedsverfahren oder für andere 
amtliche Zwecke sowie Schiedsgutachten. Die Rich-
tigkeit der bei der Erstattung solcher Gutachten ver-
wendeten Meßgeräte muß durch die Eichung gewähr-
leistet sein. Eine Einschränkung war für den Bereich 
der Überwachungsstellen erforderich, damit einer-
seits innerbetrieblich verwendete Geräte nicht unter 
die Eichung fallen und andererseits eine große Zahl 
von Meßgeräten, die ihrer „Natur" nach nicht eich-
fähig sind, ausgeschlossen bleiben. 

Die in öffentlichen Tankstellen und in Betrieben des 
Kraftfahrzeuggewerbes verwendeten oder dort be-
rei tgehaltenen Druckmeßgeräte sind nach geltendem 
Recht nicht eichpflichtig. Die Einführung der Eich-
pflicht für solche Meßgeräte dient der Sicherheit 
im Straßenverkehr. Es ist bekannt, daß die zur Zeit 
in den genannten Betrieben verwendeten Druckmeß-
geräte teilweise erhebliche Mängel aufweisen; eine 
Verbesserung dieses Zustandes kann durch Bauart-
zulassung und Eichung erreicht werden (Absatz 3). 
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Zu § 3 

Nach §§ 13 und 14 MuGG sind im „Gesundheits-
wesen" Personen- und Säuglingswaagen sowie Fie-
berthermometer — letztere bereits bevor sie ver-
kauft werden — eichpflichtig. § 3 dieses Gesetzes 
dehnt die Eichpflicht auf Volumen-, Dichte- und 
Druckmeßgeräte sowie auf alle Thermometer, Blut-
druckmeßgeräte und Augentonometer im Bereich 
der Heilkunde (Human- und Tiermedizin) und der 
Arzneimittelherstellung, soweit sie dort verwendet 
werden — aus, weil die Bedeutung dieser Meßgeräte 
im Bereich der Heilkunde nicht geringer ist als die 
von Personenwaagen und von Fieberthermometern. 
Für die bei der Herstellung und Prüfung von Arznei-
mitteln benutzten Meßgeräte gilt das entsprechende. 
Meßgeräte, die bei der Herstellung von Arznei-
mitteln nur innerbetrieblich verwendet werden, je-
doch wegen ihrer Bereithaltung eichpflichtig sind, 
können nach § 8 Abs. 1 und 4 von der Eichpflicht be-
freit werden. 

Zu § 4 

Nach geltendem Recht (§ 14 MuGG) müssen Fieber-
thermometer geeicht sein, bevor sie verkauf t werden 
dürfen. Diese Verpflichtung soll nun auf weitere 
Meßgerätear ten ausgedehnt werden. Damit wird 
die Kontrolle bei Geräten, die nicht wiederholt ge-
eicht zu werden brauchen, erleichtert und für Meß-
geräte, die nur in einem bestimmten Bereich verwen-
det werden, die Durchführung der Eichung verein-
facht. Sollten diese Geräte trotzdem ungeeicht in 
den Verkehr kommen, würde die Eichpflicht auf 
Grund von §§ 1 und 3 einsetzen, weil diese Meß-
geräte bereits von § 1 (Butyrometer = [Milchfett-
messer] und die zur butyrometrischen Fettbestim-
mung dienenden Pipetten und Pipettiergeräte) oder 
von § 3 (alle übrigen Meßgeräte außer Zyklothermo-
metern) erfaßt werden. 

Zu § 5 

Meßgeräte sind vielfach mit Zusatzgeräten oder Zu-
satzeinrichtungen zusammengebaut, deren Funktion 
auf das Meßergebnis einen Einfluß hat. Diese 
müssen daher den Meßgeräten gleichgestellt werden. 
Eine derart ige Regelung entspricht auch der zur Zeit 
geübten Praxis. 

Im Zuge der technischen Entwicklung haben die 
Einrichtungen, die von Meßgeräten gesteuert wer-
den, eine besondere Bedeutung erlangt. Mit ihnen 
werden zum Beispiel Meßwerte fernübertragen, 
gespeichert, summiert oder in Regeleinrichtun-
gen eingegeben. Die hierzu benutzten Über-
tragungseinrichtungen dürfen nicht zu einer Ver-
fälschung. der Meßergebnisse führen; sie müssen 
daher bei der Eichung mit überprüf t werden. Dies 
soll jedoch nicht gelten, wenn keine unmittelbare 
Einwirkungsmöglichkeit zwischen Meßgerät und Zu-
satzgerät besteht, das heißt, wenn Geräte wie Fern-
druckwerke oder Datenverarbei tungsgeräte erst 
über Speicher (Lochkarten, Lochstreifen oder Mag-
netspeicher) gesteuert werden. Zum Schutze richtiger 

Meßergebnisse müssen Geräte dann, wenn sie eine 
Wirkung oder Rückwirkung auf das Meßgerät haben 
können, als Zusatzgeräte oder Zusatzeinrichtungen 
und damit als Meßgeräte behandelt werden. 

Zu § 6 

Nach geltendem Recht werden Meßgeräte für Elektri-
zität von Elektrischen Prüfämtern, Prüfamtsaußen-
stellen und Nebenprüfämtern amtlich beglaubigt, 
wenn sie nicht geeicht sind. Die Prüfämter sind „be-
liehene Unternehmen" bei Herstellerfirmen von 
Elektrizitätsmeßgeräten, bei Instandsetzungsfirmen 
und — in überwiegender Zahl — bei Unternehmen 
der Versorgungswirtschaft. Sie werden mit Genehmi-
gung der Landesbehörden errichtet und von diesen 
überwacht; dies geschieht im Benehmen mit der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Das Ver-
fahren richtet sich nach einer Verwaltungsverein-
barung zwischen dem Bundesminister für Wirtschaft 
und den Ländern aus dem Jahre 1955. 

Die Einrichtung von Prüfämtern als „beliehene Un-
ternehmen" der Wirtschaft hat sich in der Vergan-
genheit im Bereich der Elektrizitätswirtschaft be-
währt. Diese Prüfämter entlasteten die Behörden des 
Staates bei der Ausführung des Gesetzes, gerade in 
dem Wirtschaftsbereich, in dem zahlenmäßig die 
meisten Meßgeräte überhaupt auftreten (zur Zeit 
etwa 20 Millionen Meßgeräte). Es erscheint zweck-
mäßig, diese Einrichtung auch im Bereich der 
übrigen Energiearten, bei der Messung von Gas 
und Wärme sowie bei Wasser zu übernehmen. Die 
hierfür erforderlichen Geräteausstat tungen und son-
stigen Einrichtungen zur technischen Prüfung der 
Meßgeräte sind in den betreffenden Wirtschafts-
zweigen ohnehin vorhanden. Künftig werden dann 
etwa 30 Millionen Meßgeräte von Prüfstellen der 
Wirtschaft beglaubigt werden. 

Materiell ist eine Sonderregelung in Form der Be-
glaubigung solcher Meßgeräte, die bei der Abgabe 
von Elektrizität, Gas, Wasser oder Wärme verwen-
det werden, durchaus gerechtfertigt. Die hier in 
Betracht kommenden Meßgeräte sind in festen Lei-
tungen zwischen Versorgungsunternehmen und Ab-
nehmer eingebaut und zeigen in der Regel für eine 
Reihe von Jahren für denselben Abnehmer den Ver-
brauch an. Die Beglaubigung von Meßgeräten, die 
als prävent ive Vorsorgemaßnahme des Staates für 
„richtiges Maß" an sich eine staatliche Tätigkeit ist, 
wird den Prüfstellen der Wirtschaft auf Grund einer 
Übertragung (Beleihung) der Befugnisse anvertraut . 
Mit der Befugnisübertragung wird im allgemeinen 
die staatliche Anerkennung verbunden sein. 

Um eine einheitliche Ausgestal tung des Prüfstellen-
wesens im Bundesgebiet zu gewährleisten, soll die 
Anerkennung der Prüfstelle ebenso wie die Bestel-
lung des Personals im Benehmen mit der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt erfolgen (Absatz 2 
und 4). 
Die zuständigen Landesbehörden üben die Fach-
und Rechtsaufsicht über die Prüfstellen aus (Ab-
satz 3). 

Absatz 4 regelt die öffentliche Bestellung und Verei-
digung der Leiter von Prüfstellen und deren Stell-
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Vertreter sowie die Bestellung des Personals e iner 
Prüfstelle, soweit es Beglaubigungen (im Sinne von 
Absatz 4) vornimmt. Dabei sind die gewerberecht-
lichen Vorschri f ten der §§ 21, 22 und 25 Abs. 1 des 
Entwurfs für die öffentliche Bestel lung und Vereidi -
gung von W ä g e r n entsprechend anzuwenden. Die 
Bestellung dieser Personen war bisher nicht gere-
gelt; sie w u r d e für Prüfamtsle i ter und Stellver-
t re ter auf der Grundlage der e rwähn ten Verwal -
tungsvere inbarung aus dem Jah re 1955 durchgeführt . 
Die genann ten Personen sind bisher auch nicht ver-
eidigt worden . Im Hinblick auf die Veran twor tung , 
die diese Personen im Zusammenhang mit der Ab-
gabe von Energie le is tungen an die gesamte Öffent-
lichkeit t ragen und die bei der Erfül lung dieser Auf-
gabe erforderl ichen hohen technischen Kenntnisse 
erscheint ihre Bestellung und Vere id igung gerecht-
fertigt. Das Erfordernis der Sachkunde rechtfert igt 
sich aus dem gleichen Gesichtspunkt. 

Absatz 5 Satz 1 entspricht § 10 des Entwurfs. Da 
sowohl die Beglaubigung als auch die Eichung der 
in Absa tz 1 bezeichneten Meßgerä te eine Befre iung 
vom Verwendungsve rbo t nach § 1 zur Folge haben, 
soll die Gül t igkei tsdauer der genannten Verwal -
tungsak te gleichartig geregel t werden (Absatz 5 
Satz 2). 

Absatz 6 ermächtigt den Bundesminister fü r Wir t -
schaft zum Erlaß von Durchführungsvorschri f ten. 
Solche Durchführungsvorschr i f ten sind no twendig 
für die Anerkennung , die Bestellung und Vereidi-
gung, die Anfo rde rungen an die Sachkunde, den 
Betrieb der Prüfstelle, das Ver fahren der Beglaubi-
gung, die Aufsicht über die Prüfstel len und die 
Stempel und Zeichen. 

Zu § 7 

Die Sonderrege lung für Fer t igpackungen nach den 
§§ 14 bis 17 macht es möglich, Meßgeräte , die nu r 
zur Hers te l lung von Fert igpackungen v e r w e n d e t 
werden, von der Eichpflicht zu befreien. Der Herste l -
ler von Fer t igpackungen muß die gesetzlichen Vor-
schriften über die Fül lmenge (§ 15 und § 17 Nr. 2 
Buchstabe d) einhal ten. 

Meßgeräte , mit denen Schankgefäße gefül l t werden , 
bedür fen ke iner Eichung, weil die Schankgefäße 
selbst Vo lumenmeßgerä te sind. 

Lehren, die nicht als Kluppmaße dienen, sind bere i t s 
nach § 15 Nr. 2 MuGG von der Eichpflicht befre i t ; 
sie sollen auch künf t ig ausgenommen werden . Ein 
Kluppmaß ha t die Form einer großen Schiebelehre 
und wird im al lgemeinen zur Messung von Rund-
holz ve rwende t . Meßgerä te im Bereich des öffent-
lichen Vermessungs- und Markscheidewesens sind 
nach § 15 Nr. 3 MuGG und Fördergefäße sowie 
Förde rwaagen nach § 15 Nr. 1 MuGG von der Eich-
pflicht befrei t . 

Zu § 8 

Die §§ 1 bis 5 sehen eine umfassende Eichpflicht fü r 
Meßgerä te vor . Das gel tende Recht enthäl t in § 20 
MuGG Ermächtigungen für no twendige Befre iungen 

und Erleichterungen. Ebenso ermöglicht Absatz 1 
es künft ig , Meßgerä te von der Eichpflicht auszu-
nehmen, wenn der technische A u f w a n d zur Er-
langung der Eichfähigkeit des Meßgerä tes in ke inem 
angemessenen Verhäl tn is zur wirtschaftl ichen Be-
deu tung steht, die das Meßgerä t in dem bes t immten 
Verwendungsbere ich hat. Derar t ige Vorausse tzun-
gen können zum Beispiel bei Nußau toma ten in Gast-
s tä t ten oder bei Handzugfederwaagen , die beim An-
kauf von Al tpapier und Lumpen im ambulan ten Ge-
w e r b e benutzt werden , vor l iegen. Diese Vorschrif t 
ist nur auf § 1 anwendbar . 

Absatz 2 ermächtigt, formbes tändige Behältnisse im 
Sinne von § 1 Abs. 2 von der Eichpflicht auszuneh-
men, w e n n in diesen Behältnissen f lüssige Lebens-
mittel nur einmal in den V e r k e h r gebracht werden . 
Eine Eichung erscheint hier nicht gerechtfert igt . Da-
mit können Maßnahmen der Wir tschaf t zur Rationa-
l is ierung und Kos tensenkung beim Versand von 
f lüssigen Lebensmitteln innerha lb der verschiedenen 
Wir tschaf tss tufen vom Erzeuger zum Hande l durch 
die Benutzung von sogenannten Einwegbehäl tn issen 
unters tü tz t werden . Auf eine Eichung der Behält-
nisse k a n n auch verzichtet werden , w e n n die flüssi-
gen Lebensmittel nach Gewicht ve rkau f t we rden und 
der Käufer sich durch V e r w e n d u n g von geeichten 
W a a g e n selbst ausreichend schützen kann. 

Absatz 3 erfaßt Sonderfäl le der Befreiung von der 
Eichpflicht. So sollen Meßgerä te nach Nummer 1 
von der Eichpflicht ausgenommen werden , wenn sie 
in landwirtschaft l ichen Betrieben v e r w e n d e t werden , 
de ren Erzeugung nicht wesentl ich über den e igenen 
Bedarf hinausgeht . Das gleiche soll fü r Wegst recken-
zähler gelten, die im Gü te rk ra f tve rkeh r nicht zur 
Verrechnung ve rwende t werden . 

Für Zusatzgerä te und Zusatzeinr ichtungen im Sinne 
von § 5 sollen Ausnahmen von der Eichpflicht vor-
geschrieben werden können, wenn deren Meßergeb-
nisse nachgeprüf t werden können, das heißt, w e n n 
die Meßwer tda ten so au fbewahr t werden , daß sie 
jederzei t nachkontrol l ier t we rden können. 

Absatz 4 ermächtigt, Ausnahmen von der Eichpflicht 
vorzuschreiben, wenn die Meßsicherhei t auf andere 
Wei se gewähr le is te t ist, zum Beispiel durch laufende 
Betr iebskontrol len, Bauar tzulassungen ohne an-
schließende Eichung der Gerä te oder laufende Über-
p rü fung der Normalgerä te von Firmen. Vorausse t -
zung ist, daß das jewei l ige Schutzinteresse nicht 
die Eichung als die s tärks te staatl iche Maßnahme zur 
Gewähr le i s tung der Meßsicherhei t er forder t . Diese 
Vorschrif t ist sowohl auf § 1 als auch auf die §§ 2 
bis 4 anwendbar . 

Absatz 5 gibt die Möglichkeit, künf t ig die Eichpflicht 
auf die in diesem Absatz genann ten Meßgerä te aus-
zudehnen, bei denen die Einführung der Eichpflicht 
beim jetzigen Stand der Technik noch nicht zweck-
mäßig erscheint. 

Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 bis 5 we rden 
von der Bundesregierung mit Zus t immung des Bun-
desra tes erlassen. 
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Zu § 9 

Die Grundsätze des geltenden Rechts für die Zulas-
sung von Meßgeräten sind in der Eichordnung fest-
gelegt. Danach ist sowohl eine Zulassung durch 
Verwaltungsakt als auch eine allgemeine Zulassung 
durch Rechtsverordnung vorgesehen; beide Zulas-
sungsarten sind wiederum in sich in verschie-
dene Kategorien unterteilt . Darüber hinaus kann 
durch Rechtsverordnung eine Zulassung der Bauart 
gefordert werden, eine Zulassung für einzelne Teile 
von Meßgeräten oder eine Zulassung von Werk-
stoffen. Diese Regelung soll vereinfacht werden. 
Künftig wird nur noch zwischen einer Zulassung 
durch Verwal tungsakt (Absatz 2 bis 4) und einer 
Zulassung durch Rechtsverordnung (Absatz 5) unter-
schieden. 
Die Definition der Eichfähigkeit in Absatz 1 ent-
spricht der in § 27 MuGG. Sie stellt nur auf die 
formelle Zulassung der Bauart eines Meßgerätes 
oder einer Meßgerätear t zur Eichung ab. Ist die 
Bauart zugelassen, kann jedes einzelne Meßgerät 
zur eichtechnischen Prüfung angenommen werden. 

Voraussetzung für die Zulassung ist immer die Meß-
sicherheit des Meßgeräts; das heißt, das Meßgerät 
muß ein richtiges Meßergebnis anzeigen, und es muß 
zu erwarten sein, daß die Richtigkeit des Meß-
geräts über einen bestimmten Zeitraum erhalten 
bleibt (Absatz 2). 

Absatz 3 regelt die Form der Zulassung von Bau-
arten von Meßgeräten. 

In der Zulassung sind die an die Beschaffenheit 
eines Meßgerätes zu stellenden Anforderungen fest-
zulegen. Um allen meßtechnischen und wirtschaft-
lichen Gegebenheiten gerecht werden zu können, 
müssen die Zulassungen inhaltlich beschränkt, be-
fristet oder mit Auflagen oder Bedingungen verbun-
den werden können. Uber die Zulassung ist ein Zu-
lassungsschein zu erteilen. 

Absatz 4 ermöglicht die Zurücknahme der Zulassung, 
wenn bekannt wird, daß bei ihrer Erteilung die Meß-
sicherheit nicht gewährleistet war; sie ist zu wider-
rufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, welche 
die Meßsicherheit beeinträchtigen. Die Zulassung 
kann widerrufen werden, wenn der Antragsteller 
Meßgeräte an den in dem Zulassungsschein bezeich-
neten Merkmalen verändert , inhaltliche Beschrän-
kungen oder Bedingungen nicht beachtet oder Auf-
lagen nicht erfüllt. 

In Absatz 5 wird der Bundesminister für Wirtschaft 
ermächtigt, Meßgerätear ten durch Rechtsvorschriften 
zuzulassen, und dabei die Anforderungen an Meß-
gerätearten, insbesondere an Werkstoffen, festzu-
legen sowie Regelungen über die Fehlergrenzen, 
Stempelstellen sowie Verwendungs- und Meß-
bereiche zu treffen. Die Ermächtigung erstreckt sich 
auch darauf, das Verfahren für die Zulassung zu 
regeln und Vorschriften über das Zulassungszeichen 
sowie die Verpflichtung zu seiner Aufbringung zu 
erlassen. 
Da Behältnisse nach § 1 Abs. 1 nicht als Meßgeräte 
bezeichnet werden, stellt Absatz 7 sicher, daß für 
sie die Vorschriften über die Zulassung in den Ab-
sätzen 1 bis 6 ebenfalls gelten. 

Zu § 10 

Die Vorschrift entspricht § 24 MuGG. Sie verleiht 
einen Rechtsanspruch auf die Eichung, wenn die 
Bauart des Meßgerätes oder die Meßgeräteart oder 
das Behältnis nach § 1 Abs. 2 zugelassen ist und 
wenn die eichtechnische Prüfung ergeben hat, daß 
die Bedingungen und Auflagen der Zulassung oder 
ihre inhaltliche Beschränkung eingehalten sind. Der 
Verwal tungsakt der Eichung wird durch den Eich-
stempel mit dem Jahreszeichen beurkundet . 

Zu § 11 

Absatz 1 schreibt vor, daß der Benutzer eines Meß-
gerätes, für das die Eichung vorgeschrieben ist, die 
Verantwortung dafür trägt, daß sein Meßgerät auch 
nach der Eichung richtig bleibt. Die Unrichtigkeit 
eines Meßgerätes oder die Veränderung der meß-
technischen Eigenschaften oder das Fehlen von 
Stempel und Jahreszeichen legen ihm die Verpflich-
tung auf, das Meßgerät weder zu verwenden, noch 
es im Sinne von § 1 Abs. 1 bereitzuhalten. 

Absatz 2 enthält die Grundsätze über die Behand-
lung der Meßgeräte bei ihrer Verwendung. Die Vor-
schrift schafft die Voraussetzungen dafür, daß bei 
der Verwendung der Meßgeräte die richtige Anzeige 
einer richtigen Messung gewährleistet ist und daß 
auch der Verbraucher die Möglichkeit hat, die Meß-
ergebnisse zuverlässig abzulesen. 

Absatz 3 dehnt die Regelung in Absatz 1 und 2 auf 
diejenigen Meßgeräte aus, die von einer staatlich 
anerkannten Prüfstelle beglaubigt sind. 

Zu § 12 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen § 12 der 
Ausführungsverordnung zum MuGG. Die Mitwir-
kung der Gemeinden ist für die ordnungsgemäße 
Durchführung der örtlichen Eichtage erforderlich. Sie 
muß für den Geltungsbereich dieses Gesetzes ein-
heitlich geregelt werden. Mitwirkungspflichten der 
Gemeinden können durch Bundesgesetz begründet 
werden (vgl. § 107 Abs. 12 Handwerksordnung). 

Zu § 13 

Absatz 1 enthält die Ermächtigung zum Erlaß der 
erforderlichen Durchführungsvorschriften für den 
Ersten Abschnitt des Gesetzes. Sie sollen durch 
Rechtsverordnung einheitlich festgelegt werden, da-
mit im Bundesgebiet für alle Meßgeräte gleiche Vor-
schriften gelten. Dazu gehört die Regelung über die 
Stempel und Zeichen der zuständigen Behörden, die 
bei der Eichung und der besonderen Prüfung der 
meßtechnischen Eigenschaften (Befundprüfung) von 
den Besitzern von Meßgeräten zu beachtenden be-
sonderen Pflichten (zum Beispiel Reinhaltungspflicht, 
Bereitstellung von Prüfmitteln und Arbeitshilfe), die 
Behandlung der Meßgeräte nach der Eichung und 
die Ausnutzung von Fehlergrenzen (Nummer 1). 

Nummer 2 erlaubt eine Festlegung der Gültigkeits-
dauer der Eichung, eine Regelung, die §§ 16 bis 18 
MuGG entspricht. 
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In Nummer 3 wird unter Angleichung an § 33 Abs. 3 
der Ausführungsverordnung zum MuGG die Vor-
aussetzung dafür geschaffen, daß die Bereitstellung 
von Kontrollmeßgeräten für alle Arten von Abfüll-
maschinen vorgeschrieben werden kann, die nach 
§§ 1 bis 3 der Eichpflicht unterliegen. 

Verschiedene Geräte haben sich in der Praxis für 
die Leistungsbestimmung als geeignet erwiesen, 
ohne daß sie Meßgeräte im eigentlichen Sinne des 
Wortes sind (zum Beispiel Höhenfüller zum Befüllen 
von formbeständigen Behältnissen und Flaschen). 
Außerdem erlauben verschiedene Rechtsvorschriften 
die Verwendung von nicht geeichten Meßgeräten. 
Würden bei Messungen mit solchen Geräten Meß-
werte angegeben werden, so wäre § 33 Abs. 1 Nr. 2 
des Gesetzentwurfs verletzt. Die entsprechenden 
Geräte könnten in der Praxis somit nicht mehr ver-
wendet werden. Um diese unbilligen Folgen zu ver-
meiden, soll eine Regelung nach Nummer 4 ge-
troffen werden. 

Auf verschiedenen Gebieten des internationalen 
Verkehrs ist noch die Abrechnung nach angelsächsi-
schen Maßeinheiten üblich. Nummer 5 Buchstabe a 
ermächtigt, Meßgeräte mit nicht metrischer Teilung 
zuzulassen; die Ermächtigung in Nummer 5 Buch-
stabe b dient der Vorberei tung einer gegenseitigen 
Anerkennung der Bauartzulassung und der Eichung 
im internationalen Bereich, insbesondere im Bereich 
der EWG. 

Z u m Z w e i t e n A b s c h n i t t 

Das geltende Maß- und Eichrecht befaßt sich mit 
Packungen insoweit, als es Vorschriften über Fla-
schen enthält (§§ 52 ff. MuGG). Neben der Pflicht 
zur Kennzeichnung der Flaschen sind Größenstufen 
und zulässige Abweichungen davon vorgeschrieben. 
Der Erlaß dieser Vorschriften im Jahre 1935 be-
wirkte, daß der durch die Vielzahl von Flaschen-
größen bis dahin völlig unübersichtliche Markt nach 
wenigen Jahren geordnet war und der Verbraucher 
sich wieder einen Überblick über das Warenangebot 
verschaffen konnte. Diese Maßnahmen brachten der 
Industrie und dem Handel zugleich erhebliche Ratio-
nalisierungsvorteile, vor allem in der Produktion, 
beim Transport und in der Lagerhaltung von Fla-
schen. 

Ähnliche Erscheinungen, wie sie anfangs der 30er 
Jahre zu der vorgenannten Regelung Anlaß gaben, 
traten auch nach 1949 infolge der veränderten Ver-
kaufstechnik und des Fortschritts im Verpackungs-
wesen in verstärktem Maße auf. Es entstand ein 
Größenwirrwarr an Packungen, größere Inhalte 
wurden vorgetäuscht oder Füllmengen wurden an-
gegeben, die nicht den Inhalten entsprachen. Es wur-
den auch Lücken in der jetzigen Regelung über Fla-
schen im MuGG insofern offenbar, als die dort auf-
gezählten flüssigen Lebensmittel nicht nur in Fla-
schen oder Behältnissen aus formfesten Werkstoffen, 
sondern auch in solchen aus anderen Werkstoffen 
auf den Markt kamen und darüber hinaus vom Aus-
land gefüllt eingeführte Flaschen von den Vorschrif-
ten des Gesetzes nicht erfaßt wurden. 

Der Gesetzgeber konnte im Jahre 1935 noch davon 
ausgehen, daß die meisten gängigen Erzeugnisse 
dem Endverbraucher entweder durch die Ladentisch-
waage oder mit einem Meßbecher zugemessen wur-
den, und der Verbraucher ausreichend vor Nachtei-
len geschützt war, wenn die Fehlergrenzen der Meß-
geräte durch Bauartvorschriften geregelt wurden 
und ein Ablesen der Warenmenge an den Skalen 
der Meßgeräte möglich war. Nunmehr muß er be-
rücksichtigen, daß die Waren des täglichen Bedarfs 
überwiegend vorverpackt werden und der Verbrau-
cher beim Abpackvorgang nicht anwesend ist, folg-
lich auch keine Kontrollmöglichkeit hat. 

Damit war zu prüfen, ob die durch das MuGG bisher 
ausgesetzte Eichpflicht für Abfüllmaschinen einge-
führt werden soll oder ob andere Maßnahmen den 
erforderlichen Verbraucherschutz sicherstellen und 
der Forderung nach einem lauteren Wet tbewerb 
Rechnung tragen würden. Die Einführung der Eich-
pflicht für Abfüllmaschinen hätte eine wirtschaftliche 
Umstellung von nicht übersehbarem Ausmaß zur 
Folge gehabt. Die Eichung dieser Geräte, deren 
Arbeitsweise der Kontrolle des Verbrauchers ent-
zogen ist, erscheint auch als Schutzmaßnahme nicht 
ausreichend. Zudem kann eine Eichpflicht für Abfüll-
maschinen nicht die gewünschte größere Transpa-
renz des Angebots für den Verbraucher herbeifüh-
ren. Deshalb sollen folgende Regelungen getroffen 
werden, um der Massenfert igung von Fertigpackun-
gen durch eine meßtechnische Überwachung (Repres-
sivsystem) gerecht zu werden: 

a) Die durch eine Eichung der Abfülleinrichtungen 
garantierte Richtigkeit des Meßgeräts wird durch 
eine Vorschrift über die Füllmenge für Fertig-
packungen ersetzt (§ 15 und § 17 Nr. 2 Buch-
stabe d); 

b) die Ablesung der Warenmenge an der Gewichts-
und Preisskala eines Meßgeräts im Einzelhandels-
geschäft wird für Fertigpackungen ersetzt durch 
Vorschriften über die Mengen- und Grundpreis-
kennzeichnung ; 

c) es wird angestrebt, durch verbindliche Standard-
größen auf Grund einer Rechtsverordnung nach 
§ 17 Nr. 3 die Vielfalt von Packungsgrößen auf 
ein angemessenes Maß zurückzuführen. 

Für gleichartige Regelungen wie die Mengenkenn-
zeichnung nach § 14 Abs. 1 dieses Gesetzentwurfs 
bleibt im Lebensmittelrecht, im Wettbewerbsrecht 
oder in Marktordnungen für einzelne Warenbran-
chen daneben weiterhin Raum. Sie werden sich in 
diesen Rechtsbereichen immer an den Zielsetzungen 
dieser Rechtsgebiete (neben dem allgemeinen 
Grundsatz des Verbraucherschutzes) orientieren 
müssen. Soweit also in diesen Rechtsbereichen Vor-
schriften zum Erlaß von Regelungen durch Rechts-
verordnung berechtigen [zum Beispiel § 5 Nr. 4 Buch-
staben a und b des Lebensmittelgesetzes (LMG)], 
soll dort von diesen Ermächtigungen Gebrauch ge-
macht werden. Von der Ermächtigung nach diesem 
Gesetz soll dann Gebrauch gemacht werden, wenn 
aus wirtschaftlichen Gründen eine Marktregelung 
zu erfolgen hat. 
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Zu § 14 

Absatz 1 sieht die Pflicht zur Kennzeichnung der 
Warenmengen nach Gewicht oder Volumen auf der 
Fertigpackung vor. Diese Pflicht trifft denjenigen, 
der als natürliche oder juristische Person gewerbs-
mäßig Fertigpackungen in den Verkehr bringt. Die 
Pflicht zur Kennzeichnung bezieht sich auf diejenige 
Füllmenge, die zum Zeitpunkt der Herstellung der 
Fertigpackung abgefüllt wird. Die auf der Verpak-
kung angegebene Menge entspricht dem Sollwert 
der Messung. Angegeben werden muß demnach 
diejenige Menge, die verkauf t werden soll. Die 
Sollmenge kann immer nur einen bestimmten Wer t 
darstellen. Die Angabe von zwei Wertzahlen (zum 
Beispiel 55 bis 60 g) ist demnach nicht zulässig. 
Welche Abweichungen der Füllmenge vom Sollwert 
zulässig sind, wird in § 15 und auf Grund von § 17 
Nr. 2 Buchstabe d bestimmt. 

Die Menge ist nach Gewicht oder nach Volumen 
anzugeben. Welche dieser beiden Größen im Einzel-
fall anzugeben ist, richtet sich nach der allgemeinen 
Verkehrsauffassung. 

Eine Stückzahlkennzeichnung, die nach der Lebens-
mittelkennzeichnungsverordnung (LKVO) noch un-
beschränkt für alle in dieser Verordnung aufgezähl-
ten Lebensmittel zulässig ist (§ 2 Abs. 1 Nr. 3), ist 
nach Absatz 1 nicht statthaft; sie kann jedoch durch 
Rechtsverordnung nach § 17 Nr. 2 Buchstabe b für 
bestimmte Erzeugnisse erlaubt werden. Ein grund-
sätzliches Verbot der Stückzahlkennzeichnung er-
scheint gerechtfertigt, da sie im allgemeinen für 
einen Mengenvergleich nicht geeignet ist. 

Absatz 2 regelt die Pflicht zur Kennzeichnung des 
Kilo- oder Literpreises, der als Grundpreis bezeich-
net wird. Die Vorschrift ist von ganz besonderer 
volkswirtschaftlicher Bedeutung; sie soll zu einer 
Verbesserung der Preistransparenz beitragen. 

Die Pflicht zur Kennzeichnung des Grundpreises 
trifft denjenigen, der im Einzelhandel Fertigpackun-
gen feilhält. Der Begriff des Einzelhandels in diesem 
Gesetz entspricht dem gleichen Begriff des § 1 des 
Gesetzes über die Berufsausübung im Einzelhandel 
vom 5. August 1957 (BGBl. I S. 1121) entnommen. 

Die Pflicht zur Kennzeichnung des Preises für die 
Warenmenge einer Fertigpackung ergibt sich aus 
der Preiszeichnungsverordnung vom 16. November 
1940 (RGBl. I S. 1535). Da der Einzelpreis sowohl 
durch Angabe auf der Fertigpackung als auch durch 
Preisschild gekennzeichnet werden kann, mußte 
diese Regelung auch für die Kennzeichnung des 
Grundpreises übernommen werden. Das Erfordernis 
der leichten Erkennbarkeit stellt sicher, daß sich das 
Preisschild in unmittelbarer Nähe der feilgehaltenen 
Packungen befinden muß. 

Absatz 2 Satz 2 gewährleistet, daß die Vorschriften 
über die Preiskennzeichnung nach der Preisauszeich-
nungsverordnung und die §§ 15, 16 und 38 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen von der 
Regelung in Satz 1 unberührt bleiben. 
Die Kennzeichnung sowohl nach Absatz 1 als auch 
nach Absatz 2 muß deutlich lesbar und leicht erkenn-
bar sein. Sie ist dann deutlich lesbar, wenn sie vom 

Verbraucher bei normalem Sehvermögen noch aus 
Reichweite gelesen werden kann, und leicht erkenn-
bar, wenn sie an einer Stelle der Fertigpackung an-
gebracht ist, die dem Verbraucher leicht zugänglich 
ist. 
Absatz 3 nimmt alle Fertigpackungen von der Pflicht 
zur Kennzeichnung des Grundpreises aus, die nur 
in bestimmten Größen (nach Füllmenge) auf den 
Markt kommen, wenn diese Größen einer Rechts-
vorschrift entsprechen; ausgenommen werden ferner 
Fertigpackungen, in denen Waren nach Stückzahl 
angeboten werden. Im ersten Fall ist der Preisver-
gleich durch den Verbraucher auch ohne den Grund-
preis leicht möglich, weil bestimmte Größen von 
jedermann leicht auf den Grundpreis umgerechnet 
werden können oder ständig die gleichen Packungs-
größen in ausreichend unterscheidbaren Stufen 
auf dem Markt sind. Im zweiten Fall wird auf die 
Angabe des Grundpreises verzichtet, weil ohne 
Mengenangabe ein Preisvergleich nicht möglich ist. 

Absatz 4 enthält die Definition des Begriffs „Fertig-
packung". Er wird durch mehrere Merkmale be-
stimmt, nämlich durch den Begriff der Packung, 
durch das in der Packung enthaltene, näher bezeich-
nete Erzeugnis und durch die konsumentengerechte 
Herrichtung der Packung. Aus dem zuletzt genannten 
Merkmal folgt, daß Transportpackungen oder son-
stige Umhüllungen, die ausschließlich anderen 
Zwecken als der unmittelbaren Abgabe der Packung 
an den Verbraucher dienen, nicht unter den Begriff 
„Fertigpackung" im Sinne dieses Gesetzes fallen. 
Unter „Verbraucher", im Sinne dieses Gesetzes wird 
derjenige Personenkreis verstanden, der nach § 6 
Abs. 3 LMG und § 1 Abs. 1 LKVO als Verbraucher 
anzusehen ist. 

Der Begriff „Fertigpackung" macht bereits aus dem 
Wortsinn deutlich, daß nur vorgefert igte Packungen, 
also solche, die nicht im Beisein des Käufers her-
gestellt werden, von der Vorschrift erfaßt werden 
sollen. 

Zu § 15 

Die Vorschrift gebietet die richtige Füllung der Fer-
tigpackung. Jede Füllmenge, die nach Gewicht oder 
Volumen verkauf t wird, muß mit Meßgeräten ge-
messen werden. Diese Meßgeräte sind von der Eich-
pflicht befreit (§ 7 Nr. 1). 
An Stelle der Eichung der Meßgeräte wird bestimmt, 
daß die Füllmenge zum Zeitpunkt der Herstellung 
der Packung nicht kleiner sein darf als die auf der 
Fertigpackung angegebene Menge. Das bedeutet, 
daß grundsätzlich die Mindestmenge einer Packung 
der angegebenen Menge gleich sein muß. Diese 
Forderung kann sich nur auf den Zeitpunkt der Her-
stellung der Fertigpackung beziehen, da bei vielen 
Erzeugnissen ein späterer Schwund durch verschie-
denartige Einwirkungen nicht vermeidbar ist. 

Da es der Stand der Meßtechnik nicht erlaubt, bei 
der serienmäßigen Abfüllung alle Packungen so zu 
füllen, daß keine Abweichung von der auf der Fer-
tigpackung angegebenen Füllmenge auftritt, müssen 
Ausnahmen von diesem allgemeinen Grundsatz zu-
gelassen werden (§ 17 Nr. 2 Buchstabe d). 
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Zu § 16 

Für verschiedene Fälle sind Ausnahmeregelungen 
erforderlich. Soweit diese Ausnahmen abschließend 
jetzt schon geregelt werden können, sind sie in § 16 
aufgenommen. 

Nummer 1 sieht eine Ausnahme für diejenigen Fer-
tigpackungen vor, die zur Ausfuhr bestimmt sind. In 
diesem Falle tritt der Schutzgedanke des Gesetzes 
zurück. 
In Nummer 2 werden Ausnahmen in solchen Fällen 
zugelassen, in denen Erzeugnisse auf Grund von 
anderen Rechtsvorschriften nach anderen Größen 
als nach Gewicht, Volumen oder Stückzahl in Fertig-
packungen abgegeben werden (zum Beispiel koch-
fertige Suppen, § 2 Abs. 2 Nr. 5 LKVO). 

Letztlich werden von den Vorschriften dieses Ge-
setzes die in Nummer 3 aufgezählten Tabakwaren 
ausgenommen. Für sie regelt das Tabaksteuergesetz 
vom 6. Mai 1953 (BGBl. I S. 169) geschlossen so-
wohl die Kennzeichnung nach Gewicht und Stück-
zahl als auch die Angabe des Preises. Außerdem 
sind die zulässigen Mengen bei der Abgabe von 
Tabakwaren in Größenstufen festgesetzt, die den-
jenigen entsprechen, die nach § 17 Nr. 3 festgelegt 
werden sollen. 

Zu § 17 

§§ 14 und 15 regeln den Fertigpackungsbereich, 
ohne dabei wirtschaftliche oder technische Besonder-
heiten bis in alle Einzelheiten festzulegen. Da die 
technische und wirtschaftliche Entwicklung ständig 
im Fluß ist, muß die Möglichkeit bestehen, die Vor-
schriften immer wieder an die Entwicklung anzu-
passen. Aus diesem Grunde sieht § 17 einen um-
fangreichen Katalog von Ergänzungs- und Aus-
nahmeregelungen vor. 

In Nummer 1 sind alle Regelungen zusammengefaßt, 
die zum Schutze der Verbraucher notwendig sind 
oder unter bestimmten Voraussetzungen notwendig 
werden können. 

Buchstabe a ermöglicht es, vorzuschreiben, daß be-
stimmte Erzeugnisse nur in bestimmten Füllungen 
abgegeben werden dürfen. Gedacht ist hierbei in 
erster Linie an flüssige Lebensmittel, die in den 
gleichen Füllmengen zugelassen werden sollen, wie 
sie zur Zeit nach § 54 MuGG als Größen für Flaschen 
gelten. Die hiernach zulässigen Größenreihen sollen 
um einige Wer te ergänzt werden, die sich aus der 
Marktentwicklung oder dem Bestreben nach gera-
den dezimalen Größen ergeben haben. 

Die Ermächtigung kann auch bei Erzeugnissen in 
Anspruch genommen werden, die bisher vom MuGG 
nicht erfaßt sind, vor allem dann, wenn die Typen-
vielfalt von Packungen durch die Regelung nach 
§ 14 Abs. 2 des Entwurfs in Verbindung mit einer 
Verordnung nach Nummer 3 nicht beseitigt wird und 
ein wirtschaftliches Bedürfnis zur Ordnung des 
Marktes besteht. Eine entsprechende Vorschrift ent-
hält auch § 5 Nr. 4 Buchstabe a Lebensmittelgesetz 
(LMG) und § 4 Nr. 2 Handelsklassengesetz. Diese 

Bestimmungen bleiben von der Ermächtigung in die-
sem Gesetzentwurf unberührt . 

Buchstabe b soll die Möglichkeit einräumen, die 
Verwendung von geeichten Kontrollgeräten in den 
Verpackungsbetrieben vorzuschreiben. 
Buchstabe c läßt es zu, die Fertigpackungsregelung 
auch auf andere Erzeugnisse als in § 14 Abs. 4 aus-
zudehnen und die im Gesetz festgelegte Grenze der 
Füllmenge von 0,05 Kilogramm oder Liter zu unter-
schreiten, sofern sich ein Bedürfnis für eine Sonder-
regelung herausstellt . 

Buchstabe d ermächtigt, eine andere Vergleichsgröße 
als das Kilogramm oder das Liter für die Preis-
kennzeichnung vorzusehen, also zum Beispiel den 
Preis von Packungen unter 100 Gramm auf 100 
Gramm zu beziehen. 

Buchstabe e erlaubt eine Sonderregelung, damit die 
Größen für bestimmte Waren nicht willkürlich ge-
wählt und der Verbraucher dadurch irregeführt wer-
den kann. Dadurch soll verhindert werden, daß ein 
Wechsel vom Gewichts- zum Volumenverkauf und 
umgekehrt sowie ein Stückzahlverkauf stattfindet, 
wenn dafür kein echtes Bedürfnis besteht. 

In Nummer 2 sind für die Kennzeichnungs- und 
Füllmengenvorschriften Ausnahmeregelungen vor-
gesehen. 

Buchstabe a ermöglicht eine Ausnahmeregelung für 
solche Packungen, die aus bestimmten Gründen (Ge-
schenk- oder Repräsentationszwecke) in der Ver-
packungsart besonders aufwendig sind. 

Einfuhrpackungen sollen grundsätzlich den Vor-
schriften dieses Gesetzes unterliegen. Ausnahmen 
können nach Buchstabe a geregelt werden, wenn be-
sondere Voraussetzungen dafür vorliegen. Das 
wäre der Fall, wenn eine Harmonisierung der Vor-
schriften im Bereich der EWG durchgeführt wäre. 

Buchstabe b läßt die Möglichkeit zu, die Stückzahl-
kennzeichnung bei Packungen mit bestimmten Er-
zeugnissen zu erlauben und bei Sichtpackungen dar-
auf zu verzichten. 

Buchstabe c sieht Ausnahmen von der Grundpreis-
kennzeichnung für Erzeugnisse vor, die sich für 
einen Preisvergleich nicht eignen. Solche Fälle dürf-
ten vorliegen, wenn Konzentration, Wirkstoffe oder 
Duftwirkungen den Verbraucher so überwiegend 
zum Kauf der Ware bestimmen, daß die Waren-
menge nur von untergeordneter Bedeutung ist; in 
derartigen Fällen könnte der Grundpreis zu irre-
führenden Vergleichsergebnissen führen. 

Auf Grund von Buchstabe d können Abweichungen 
hinsichtlich der Füllmenge vom Grundsatz des § 15 
in der Form geregelt werden, daß eine bestimmte 
Anzahl von Fertigpackungen unter dem Wer t der 
angegebenen Füllmenge liegen darf, oder sonstige 
Abweichungen zulässig sind. 

Buchstabe e ermöglicht es, vorzusehen, daß be-
stimmte Erzeugnisse nach Portionsgrößen und nicht 
nach Gewicht, Volumen oder Stückzahl abgegeben 
werden können. 

Nummer 3 ermächtigt, bestimmte Größenstufen für 
Fertigpackungen festzulegen, die zwar nicht ver-
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bindlich sind, deren Beachtung jedoch von der Kenn-
zeichnungspflicht nach § 14 Abs. 2 befreit. Es ist 
daran gedacht, folgende Größenstufen einzuführen: 
50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 3000 und 5000 Ein-
heiten nach Kilogramm oder Liter. Die genannte 
Reihe enthält alle Größen, die eine leichte Umrech-
nung auf den Grundpreis ermöglichen. 

Nummer 4 enthält eine Ermächtigung zum Erlaß 
von Durchführungsvorschriften für die §§ 14 und 15. 
Nach Buchstabe a kann die Art, Form und die Auf-
bringung der Kennzeichnung geregelt werden. Nach 
Buchstabe b ist die Möglichkeit gegeben, eine Be-
zugstemperatur für den Füllinhalt von Fertigpak-
kungen festzulegen, die nach Volumen gehandelt 
werden. 

Zu § 18 

Die Vorschrift entspricht in ihren Grundzügen den 
§§ 45 und 46 MuGG, unterscheidet jedoch genauer 
zwischen den Pflichten derjenigen, die Schankgefäße 
in den Verkehr bringen, und derjenigen, die Schank-
gefäße verwenden. 
Gegenüber dem geltenden Recht ist die in Absatz 1 
geforderte Aufbringung des Herstellerzeichens neu. 
Die Regelung hat sich als notwendig erwiesen, um 
bei festgestellten Mängeln den Hersteller ermitteln 
zu könnnen. Schankgefäße dürfen nur in solchen 
Größen nach Volumen in den Verkehr gebracht wer-
den, die auf Grund einer Rechtsverordnung nach 
§ 19 festgesetzt werden. 

Absatz 2 verpflichtet denjenigen, der Schankgefäße 
in einem Betrieb des Gaststät tengewerbes verwen-
det oder bereithält, dafür Sorge zu tragen, daß sie 
den Vorschriften des Absatzes 1 entsprechen. 

Die Definition des Begriffes „Schankgefäß" in Ab-
satz 3 entspricht ihrem sachlichen Gehalt nach § 45 
MuGG. Sogenannte Beisetzgläser gelten nicht als 
Schankgefäße. Bei diesen Gläsern handelt es sich 
vielmehr um Trinkgläser, die bei der Bestellung 
von Getränken in Flaschen und Karaffen diesen Be-
hältnissen beigesetzt werden und daher nicht beim 
Ausschank zur Volumenmessung dienen. 

Zu § 19 

Die technischen Einzelheiten für Schankgefäße sollen 
durch Rechtsverordnung geregelt werden. Dazu ge-
hören Vorschriften über die zugelassenen Volumen, 
die Fehlergrenzen und den Mindestabstand des Füll-
strichs vom Rand des Schankgefäßes (Nummer 1). 
Die Vorschriften sind mit denen der §§ 48 bis 50 
MuGG vergleichbar. 
Nummer 2 sieht eine Ausnahmeregelung bezüglich 
der Verwendung von Schankgefäßen für Getränke 
besonderer Art und für bestimmte Mischgetränke 
vor. Eine solche Regelung ist erforderlich, weil diese 
Getränke von der Verschiedenartigkeit der Zusam-
mensetzung abhängig sind und daher vom Stoffwert 
nur schwer beurteilt werden können. 

Brühen und Suppen sind keine Getränke im Sinne 
dieses Gesetzes. Tassen sollen — wie nach gelten-

dem Recht —- nicht als Schankgefäße behandelt wer-
den. 

Nummer 3 ermöglicht es, das Verfahren bei der Zu-
lassung des Herstellerzeichens zu regeln und Vor-
schriften über die Ausführung des Füllstrichs, die 
Volumenbezeichnung und das Herstellerzeichen zu 
erlassen. 

Z u m D r i t t e n A b s c h n i t t 

Durch Aufnahme des Titels „öffentlich bestellte 
Wäger und öffentliche Waagen" in den Gesetz-
entwurf wird das Recht der Wäger neu und über-
sichtlich geregelt. 

Für das Recht der Wäger an öffentlichen Waagen 
sind zur Zeit die maß- und eichrechtlichen Vor-
schriften in § 8 der Zweiten Verordnung zum MuGG 
vom 30. November 1942 (RGBl. I S. 669) und § 29 der 
Ausführungsverordnung zum MuGG in der Fassung 
der Dritten Änderungsverordnung vom 19. Januar 
1944 (RGBl. I S. 39) sowie die darauf beruhenden 
Erlasse des Reichswirtschaftsministers vom 30. Ja-
nuar 1942 (RWMB1. S. 78) und vom 12. Februar 1943 
(RWMB1. S. 159) maßgebend. 

In den §§ 20 bis 25 werden die Voraussetzungen für 
die öffentliche Bestellung und Vereidigung der Wä-
ger, die Beschränkung und Versagung der öffent-
lichen Bestellung, die Sachkundeprüfung und ver-
schiedene Pflichten der Wäger zu einer geschlosse-
nen gesetzlichen Regelung zusammengefaßt. Diese 
Sonderregelung im Eichgesetz ist erforderlich, weil 
für die Tätigkeit der Wäger eine Reihe von Vor-
schriften erlassen werden müssen, die auf die be-
nutzten Wiegegeräte und auf den Wägebetr ieb ab-
gestimmt sind. 

Die öffentliche Bestellung und Vereidigung schafft 
zwar keinen amtlichen Personenkreis, da das Wägen 
keine öffentliche Aufgabe darstellt, verbürgt jedoch 
eine besondere Glaubwürdigkeit und stützt damit 
das Vert rauen in diese Einrichtung. Dies gilt um so 
mehr, als gerade auf dem Gebiet der öffentlichen 
Wägungen die Gefahr von Betrügereien besonders 
groß ist. 

Zu § 20 

Absatz 1 unterscheidet zwischen „öffentlichen Waa-
gen und anderen Waagen" . Die Definition des Be-
griffes der „öffentlichen Waagen" lehnt sich sachlich 
an die Begriffsbestimmung in den Erlassen des 
Reichswirtschaftsministers vom 30. Januar 1942 und 
12. Februar 1943 an. „Anderen Waagen" als öffent-
lichen Waagen fehlt insbesondere das Merkmal, daß 
sie jedermann zur Verfügung stehen (vor allem 
große Firmenwaagen). 

Wäger an „öffentlichen Waagen und an anderen 
Waagen" können nach den §§ 21 ff. öffentlich be-
stellt und vereidigt werden. § 36 GewO findet für 
sie keine Anwendung. Auf der anderen Seite ist 
ausschließlich § 36 GewO anwendbar, wenn es sich 
um sogenannte Wägesachverständige handelt, die 
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im allgemeinen nicht an eine bestimmte Waage ge-
bunden sind. 

Zu § 21 

Absatz 1 läßt die Bestellung eines Wägers an einer 
„öffentlichen Waage" oder einer bestimmten „ande-
ren Waage" zu. Ist ein Wäger für eine „öffentliche 
Waage" bestellt worden, bedarf es einer neuen Be-
stellung, wenn er an einer bestimmten „anderen 
Waage" tätig werden will. 

Die Bestellung eines Wägers kann inhaltlich be-
schränkt, befristet oder mit Auflagen verbunden 
werden. 

Nach Absatz 2 ist eine Bestellung zu versagen, 
wenn Tatsachen vorliegen, die Bedenken gegen die 
Zuverlässigkeit des Wägers rechtfertigen. Solche 
Bedenken dürften immer dann vorliegen, wenn der 
Wäger nicht die Gewähr für Unparteilichkeit bietet 
oder in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt. 
Im Hinblick auf die besondere Vertrauensstellung, 
die der öffentlich bestellte Wäger inne hat, wird aus 
einer Verurteilung wegen eines Vermögens- oder 
Urkundendelikts in der Regel der Mangel der erfor-
derlichen Zuverlässigkeit nach Nummer 1 zu folgern 
sein. 
Absatz 2 Nr. 2 knüpft die Versagung an den Nach-
weis fehlender Sachkunde. Zur Sachkunde gehört 
sowohl die Kenntnis über die Bedienung einer 
Waage als auch der einschlägigen Vorschriften. 
Das Erfordernis eines Sachkundennachweises ist im 
Hinblick auf die große Bedeutung der neutralen 
Gewichtsfeststellung beim Güteraustausch und mit 
Rücksicht auf die im allgemeinen schwierigen tech-
nischen Probleme bei Großwaagen (in moderner 
Ausführung z. T. mit elektronischen Einrichtungen) 
gerechtfertigt. 

Im Hinblick auf die Verantwortung, die mit der 
Tätigkeit eines öffentlich bestellten Wägers verbun-
den ist, und den Glauben, den seine Wägungen 
nach außen genießen, muß eine bestimmte persön-
liche Reife verlangt werden. Als Mindestalter für 
einen öffentlich bestellten Wäger wurde daher das 
einundzwanzigste Lebensjahr festgesetzt (Num-
mer 3). 

Zu § 22 

Die Vereidigungsformel entspricht der in der Ge-
werbeordnung für ähnliche gewerbliche Tätigkeiten 
festgelegten Formulierung (§ 34 b Abs. 5 und § 36 
Abs. 1 GewO). 

Zu § 23 

Die Vorschrift beinhaltet Anzeigepflichten für die 
Inhaber öffentlicher Wägebetr iebe und für diejeni-
gen, die öffentlich bestellte Wäger beschäftigen. 
Damit soll der zuständigen Behörde die Überwa-
chung erleichtert werden. § 14 GewO macht die 
Vorschrift nicht überflüssig, weil öffentliche Wäge-
betriebe nicht nur selbständige Gewerbebetriebe 
sind (zum Beispiel Bundesbahn). Anzuzeigen ist der 

Beginn und die Beendigung des Betriebs einer öffent-
lichen Waage sowie die Aufnahme und Beendigung 
der Tätigkeit von öffentlich bestellten Wägern. 

Zu § 24 

Die Wägeergebnisse müssen vom Wäger schriftlich 
niedergelegt werden, um Irrtümern vorzubeugen 
und die Möglichkeit einer Nachprüfung der Anga-
ben über das Wägeergebnis zu schaffen. Die Erfah-
rung hat gelehrt, daß Wägeunter lagen bei zivil-
rechtlichen Auseinandersetzungen eine nicht uner-
hebliche Bedeutung haben können. 

Zu § 25 

Absatz 1 enthält die Gründe für die Rücknahme und 
den Widerruf der öffentlichen Bestellung. Die Be-
zugnahme auf die Versagungsgründe des § 21 Abs. 2 
entspricht der im Gewerberecht vielfach üblichen 
Fassung (zum Beispiel § 33 d Abs. 4 Nr. 1 GewO). 

Nach Absatz 2 ist dem Inhaber einer Waage die 
Beschäftigung von öffentlich bestellten Wägern zu 
untersagen, wenn die in dieser Vorschrift aufgeführ-
ten Untersagungsgründe vorliegen. Die Vorschrift 
entspricht der im Gewerberecht gebräuchlichen Fas-
sung (§ 35 GewO). 

Zu § 26 

Die Vorschrift ermächtigt den Bundesminister für 
Wirtschaft, Einzelheiten über den Betrieb der 
Waage, vor allem über die Pflichten des Wägers und 
des Wägebetr iebsinhabers, durch Rechtsverordnung 
zu regeln und Durchführungsvorschriften zu den 
§§ 20 bis 25 zu erlassen. Durchführungsvorschriften 
sind erforderlich für das Verfahren bei der öffent-
lichen Bestellung und Vereidigung der Wäger, für 
das Prüfungsverfahren, über die an die Sachkunde 
zu stellenden Anforderungen, für die Ausstellung 
der Belege über die Wägung, die Aufzeichnung der 
Wägung sowie für die Kennzeichnung der öffent-
lichen Waagen. 

Die Ermächtigung in Nummer 4 trägt etwaigen Ver-
pflichtungen der Bundesrepublik Rechnung, die sich 
aus dem EWG-Vertrag ergeben können. 

Z u m V i e r t e n A b s c h n i t t 

Zu § 27 

Die Vorschrift gibt den Ländern die Möglichkeit, die 
für die Ausführung des Gesetzes zuständigen Be-
hörden zu bestimmen, soweit nicht Bundesbehörden 
zuständig sind. Die Zuständigkeit der Bundesbehör-
den wird in den §§ 28 und 29 des Entwurfs geregelt. 

Zu § 28 

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist 
eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts; sie wurde als Reichsanstalt im Jahre 1887/88 
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mit der Begründung errichtet, daß sie „für die expe-
rimentelle Förderung der exakten Naturforschung 
und der Präzisionstechnik" notwnedig sei. Im Jahre 
1923 wurde ihr die Reichsanstalt für Maß und Ge-
wicht (vormals Kaiserliche Normaleichkommission) 
— die damalige Oberbehörde für das gesetzliche 
Meßwesen — angegliedert, womit gesetzliche Auf-
gaben auf dem Gebiete des Meßwesens übernom-
men wurden. In der Folgezeit sind der Anstalt, wei-
tere gesetzliche Aufgaben (zum Beispiel Sicherheits-
technik, Spielgerätezulassung, Strahlenschutz) über-
tragen worden. 

Die Vorschrift soll klarstellen, daß die PTB techni-
sche Oberbehörde im Sinne von Artikel 87 Abs. 3 
GG ist und sicherstellen, daß sie die ihr übertrage-
nen Aufgaben als Bundesbehörde ausüben kann. 

Als Satzung der Physikalisch-Technischen Anstalt 
(Bezeichnung der Bundesanstalt zwischen 1945 und 
1950) gilt der Errichtungserlaß vom 10. Februar 
1949 (Amtsblatt der PTA 1950 Nr. 1). 

Zu § 29 

In den geltenden Gesetzen über das Meß- und 
Eichwesen (Maß- und Gewichtsgesetz, Gesetz be-
treffend die elektrischen Maßeinheiten, Gesetz über 
die Temperaturskale und die Wärmeeinheit) 
sind der früheren Physikalisch-Technischen Reichs-
anstalt als technische Oberbehörde folgende Auf-
gaben zugewiesen: Bauartzulassung, Überwachung, 
Eichung von Meßgeräten, Richtighaltung von Nor-
malen und die Befugnis, die Voraussetzungen für 
die Richtigkeit von Meßgeräten zu schaffen. Die 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt hat als 
Rechtsnachfolgerin der Reichsanstalt diese Aufgaben 
übernommen. 

Die in Absatz 1 und 2 aufgezählten Aufgaben ent-
sprechen im wesentlichen dem bisher von der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt wahrgenomme-
nen Aufgabenbereich, wie er auch im Errichtungs-
erlaß genannt ist. 

Absatz 3 soll sicherstellen, daß der Bundesanstalt 
auch Aufgaben außerhalb des Meßwesens übertra-
gen werden können. 

Z u m F ü n f t e n A b s c h n i t t 

Zu § 30 

Die Ermächtigung zum Erlaß von Gebührenvorschrif-
ten in Absatz 1 soll § 42 MuGG ersetzen. Auf eine 
Festlegung der Kostendeckungspflicht, wie sie § 42 
Abs. 2 MuGG vorsieht, wurde verzichtet; der Aus-
gleich von Einnahmen und Ausgaben kann nicht 
verwirklicht werden, weil die Kostenstruktur der 
Länder zu unterschiedlich ist. 

Das Maß- und Gewichtsgesetz enthält keine Vor-
schrift über die Gebühren und Auslagen für die 
Nutzleistungen der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt. Eine solche Regelung soll künft ig im 

Wege der Rechtsverordnung getroffen werden kön-
nen. 

Zu § 31 

Die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes 
muß von den zuständigen Behörden überwacht wer-
den. Absatz 1 gibt daher den zuständigen Behörden 
die Befugnis, von den verantwortlichen Personen 
die erforderlichen Auskünf te zu verlangen. Die Aus-
künfte sind auf Verlangen schriftlich oder mündlich 
unentgeltlich zu erteilen. Sie erstrecken sich auf alle 
Vorgänge, die unter die Vorschriften des Gesetzes 
fallen und damit der Kontrolle der Eichverwaltung 
unterliegen. 

Um eine ordnungsgemäße Überwachung sicherzu-
stellen, sind die Beauftragten der zuständigen Be-
hörden befugt, Grundstücke und Geschäftsräume des 
Auskunftspflichtigen zu betreten, dort Prüfungen 
und Besichtigungen vorzunehmen, Proben zu ent-
nehmen und in die geschäftlichen Unterlagen des 
Auskunftspflichtigen Einsicht zu nehmen (Absatz 2). 
Diese den Behörden im Interesse der Überwachung 
eingeräumten Befugnisse erfordern eine Einschrän-
kung der Unverletzlichkeit der Wohnung zur Ver-
hütung dringender Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung im Sinne des Artikels 13 
Abs. 3 GG. 

Nach Absatz 3, der vergleichbaren Regelungen in 
zahlreichen neueren Gesetzen entspricht, steht dem 
geschützten Personenkreis unter bestimmten Vor-
aussetzungen ein Auskunftsverweigerungsrecht zu. 
Einen zusätzlichen Schutz für den Pflichtigen enthält 
§ 32 des Entwurfs. Durch diese Vorschrift wird der 
Pflichtige im Rahmen des möglichen vor der un-
befugten Offenbarung von Geheimnissen, nament-
lich von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen ge-
schützt. 

Z u m S e c h s t e n A b s c h n i t t 

Zu § 32 

Die Angehörigen der Überwachungsbehörden kön-
nen bei ihrer Tätigkeit, insbesondere auf Grund ihrer 
Befugnisse gemäß § 31, Kenntnis von fremden Ge-
heimnissen, namentlich von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen, erlangen. 

Die Vorschrift soll daher — wie auch § 52 des 
Atomgesetzes und § 17 des Kriegswaffenkontroll-
gesetzes — verhindern, daß Angehörige einer mit 
der Ausführung des Gesetzes betrauten Behörde 
unbefugt solche Geheimnisse offenbaren oder ver-
werten. „Unbefugt" heißt soviel wie „ohne Recht-
fertigung". Eine Offenbarung kann zum Beispiel 
dann befugt sein, wenn andere Rechtsvorschriften 
die Offenbarung gebieten oder erlauben. Da durch 
diese Vorschrift lediglich die Interessen des Ver-
letzten geschützt werden, sieht Absatz 3 vor, daß 
die Tat nur auf Antrag verfolgt wird. Das Antrags-
erfordernis soll verhindern, daß gegen den Willen 
des Verletzten Tatsachen, die ihn schädigen können, 
in einem Strafverfahren erörtert werden. 
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Zu § 33 

Da der Entwurf ausschließlich wirtschaftsordnende 
Ziele verfolgt und Verstöße gegen die Gebots- und 
Verbotsnormen typisches Verwaltungsrecht dar-
stellen, sind sämtliche Zuwiderhandlungen als Ord-
nungswidrigkeiten bewertet. 

Absatz 1 erfaßt Tatbestände, die nicht unmittelbar 
an Einzelvorschriften des Entwurfs anknüpfen. Sie 
sollen Umgehungen des Gesetzes verhindern. In 
diesen Fällen kommt nur die vorsätzliche Bege-
hungsweise für Ahndungen in Betracht. Im Hinblick 
auf § 11 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist die Schuldform in Absatz 1 nicht erwähnt. 

Nummer 1 betrifft den Fall der sogenannten „Mogel-
packung". Das Verbot derartiger Fertigpackungen 
soll verhindern, daß die Wirkung der Kennzeich-
nung nach § 14 durch irreführende Verpackungen 
beeinträchtigt wird. 

Es würde zu weit gehen, Packungen, die eine größere 
Füllmenge vortäuschen, ausnahmslos zu verbieten. 
Ein solches Verbot würde dazu führen, daß zum 
Beispiel Geschenkpackungen oder sonstige Packun-
gen mit besonderem Aufwand (etwa bei kosmeti-
schen Artikeln) nicht mehr hergestellt werden dürf-
ten. Diese sowie eingeführte Packungen können 
nach § 17 Nr. 2 Buchstabe a aber ohnehin von den 
Vorschriften über Fertigpackungen ausgenommen 
werden. 
Nummer 2 ist eine Ergänzung zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3. Wenn ungeeichte Geräte zur Bestimmung der 
in § 1 Abs. 1 bezeichneten Größen nicht verwendet 
werden dürfen, ist es folgerichtig, daß eine Bestim-
mung durch andere Hilfsmittel erst recht nicht ge-
stattet werden kann. 
Nummer 3 dient, dem Schutz der Bezeichnungen 
„geeicht" und „beglaubigt" im wirtschaftlichen Ver-
kehr mit Meßgeräten. Es soll verhindert werden, 
daß andere —- insbesondere nicht staatliche — meß-
technische Prüfungen etwa im Handel mit Meß-
geräten als „Eichung" oder „Beglaubigung" bezeich-
net werden. 

Nummer 4 entspricht § 55 der Ausführungsverord-
nung zum MuGG und verbietet das planmäßige 
Ausnutzen von Fehlergrenzen. 
Absatz 2 stellt vorsätzliche und fahrlässige Zu-
widerhandlungen gegen Einzelvorschriften des Ent-
wurfs unter die Bußgeldandrohung. 

Der Umfang des Bußgeldrahmens nach Absatz 3 
ist mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Bedeutung 
der in Betracht kommenden Zuwiderhandlungen er-
forderlich, andererseits wegen der Möglichkeit der 
Überschreitung des Höchstmaßes nach § 6 des Ord-
nungswidrigkeitengesetzes aber auch ausreichend. 

Zu § 34 

Unternehmen, die eichpflichtige Meßgeräte verwen-
den oder bereithalten oder Fertigpackungen oder 
Schankgefäße in denVerkehr bringen, haben vielfach 
die Rechtsform einer juristischen Person. Absatz 1 
stellt daher nach dem Muster zahlreicher neuerer 
Gesetze (vgl. zum Beispiel § 35 des Außenwirt-
schaftsgesetzes und § 20 des Kriegswaffenkontroll-

gesetzes) klar, daß die straf- und bußgeldrechtliche 
Verantwortung auch Organe juristischer Personen 
bet rillt. Außerdem sollen auch bestimmte andere 
Personen erfaßt werden, die mit Aufgaben des 
Normadressaten betraut sind. 
Durch die Fassung des Absatzes 2 wird sicherge-
stellt, daß Personen in untergeordneter Stellung 
nicht, als Vertreter eines Betriebs im Sinne dieser 
Vorschrift verstanden werden können. 

Zu § 35 

Im Hinblick auf die Bedeutung des mit diesem Ent-
wurf verfolgten Verbraucherschutzes müssen der 
Betriebsinhaber und die ihm gleichzuerachtenden 
Personen durch die Androhung einer erheblichen 
Geldbuße dazu angehalten werden, die Tätigkeit 
ihrer Angestell ten zu überwachen und Ordnungs-
widrigkeiten nach besten Kräften zu verhindern. Die 
vorgeschlagene Vorschrift entspricht im übrigen 
§ 20 des Kriegswaffenkontrollgesetzes und § 40 
des Entwurfs eines Bundeswaffengesetzes. 

Zu § 36 

Die Vorschrift sieht die Möglichkeit vor, auch gegen 
juristische Personen oder Personenhandelsgesell-
schaften Geldbußen festzusetzen. Sie ist den ver-
gleichbaren Vorschriften des § 41 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen, des § 37 des 
Außenwirtschaftsgesetzes und des § 22 des Kriegs-
waffenkontrollgesetzes nachgebildet. Die Ordnungs-
widrigkeiten nach § 33 können auch im Interesse 
und zugunsten einer juristischen Person oder Per-
sonenhandelsgesellschaft begangen werden. Daher 
erscheint es geboten und gerechtfertigt, für diese 
Fälle diesen Unternehmen als solchen eine Geld-
buße aufzuerlegen. Könnte eine Geldbuße nur gegen 
den schuldigen Vertreter verhängt werden, so wä-
ren für die Bemessung der Geldbuße nur dessen 
wirtschaftliche Verhältnisse maßgebend. Dies er-
scheint jedoch im Hinblick auf die Vorteile, die das 
Unternehmen aus der Ordnungswidrigkeit in vielen 
Fällen erzielt, nicht gerechtfertigt. 

Zu § 37 

Wegen der Auswirkungen, die mit der Verwendung 
von ungeeichten Meßgeräten oder durch das Inver-
kehrbringen von nicht den Vorschriften des Gesetzes 
entsprechenden Fertigpackungen entstehen können, 
ist es erforderlich, bei Verstößen gegen solche Vor-
schriften die Einziehung dieser Gegenstände vorzu-
sehen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob diese 
dem Täter oder einem Teilnehmer gehören. Die Ein-
ziehungsvorschrift des § 40 StGB reicht hier nicht 
aus. Es empfiehlt sich daher, für den Bereich des 
Maß- und Eichrechts das Recht der Einziehung wie 
im vorliegenden Entwurf zu regeln. Hierbei sind 
im wesentlichen die an den Entwurf eines neuen 
Strafgesetzes angelehnten Vorschriften der §§ 39 
bis 41 des Außenwirtschaftsgesetzes übernommen 
worden. 

Zu § 38 
Absatz 1 ermöglicht die Einziehung des Wertersatzes, 
wenn der Täter oder Teilnehmer den Gegenstand 
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nach der Tat veräußert hat oder wenn der Täter 
oder Teilnehmer in anderer Weise die Ausführung 
der Einziehung vereitelt (Absatz 2). 

Zu § 39 
Die Einziehung kann zur Folge haben, daß ein 
unbeteiligter Dritter das Eigentum an den ein-
gezogenen Gegenständen verliert. Das gleiche gilt 
für andere dingliche Rechte; sie gehen ebenfalls 
durch eine Einziehung unter. 

Absatz 1 sieht daher entsprechend den in Artikel 14 
GG zum Ausdruck kommenden Grundsätzen vor, 
daß in diesen Fällen dem Eigentümer oder dem sonst 
dinglich Berechtigten eine angemessene Entschädi-
gung in Geld zu gewähren ist. Die Zubilligung einer 
Entschädigung kommt jedoch dann nicht in Betracht, 
wenn der Betroffene wenigstens leichtfertig dazu 
beigetragen hat, daß die Sache Mittel oder Gegen-
stand der Tat oder ihrer Vorberei tung gewesen ist, 
oder wenn der Betroffene aus der Tat in verwerf-
licher Weise einen Vorteil gezogen oder wenn er 
den Gegenstand in Kenntnis der die Einziehung 
rechtfertigenden Umstände erworben hat. 

Zum S i e b e n t e n A b s c h n i t t 

Zu § 40 

Die Vorschrift soll gewährleisten, daß im Bundes-
gebiet einheitlich verfahren wird. 

Zu § 41 

Die Absätze 1 und 2 stellen sicher, daß die auf 
Grund des geltenden Rechts erlassenen Verwal-
tungsakte, nämlich die Zulassung, die Eichung, die 
eichamtliche Beglaubigung sowie die amtliche Be-
glaubigung und amtliche Prüfung weiter gelten. 

Für öffentlich bestellte Wäger an öffentlichen Waa-
gen wird bestimmt, daß ihre Bestellung und Ver-
eidigung nach den zur Zeit geltenden Vorschriften 
weiterhin Gültigkeit hat. Die Bestellung von Wä-
gern an „anderen Waagen" soll in der Übergangs-
vorschrift nicht geregelt werden, damit diese Be-
stellungen im Bundesgebiet nochmals überprüft wer-
den können (Absatz 3). 

Das elektrische Prüfwesen soll erhalten werden. Ab-
satz 4 sieht daher die Übergangsvorschriften für das 
leitende Personal vor, während Absatz 5 die beste-
henden Befugnisse und Verpflichtungen der Prüf-
ämter, Nebenprüfämter und Prüfamtsaußenstellen 
weiter gelten läßt und die Befugnis zur amtlichen 
Beglaubigung und amtlichen Prüfung von Meß-
geräten für Elektrizität in eine solche zur Beglaubi-
gung im Sinne von § 6 umwandelt. 

Zu § 42 

Absatz 1 bestimmt den Zeitpunkt des Inkraft tretens 
der Vorschriften dieses Gesetzes für Meßgeräte für 
Elektrizität, die bei Inkrafttreten des Gesetzes im 
elektrischen Versorgungsnetz eingebaut sind. Die 
Frist ist identisch mit der in der Verordnung über 
die Beglaubigungspflicht von Meßgeräten für Elek-
trizität festgesetzten Übergangsfrist. 

Absatz 2 regelt die Übergangsvorschriften für Meß-
geräte für Wasser und Wärme. Meßgeräte für 
Wasser sollen noch bis zum Ablauf von 5 Jahren 
nach Inkraft treten des Gesetzes und Meßgeräte für 
Wärme bis zum Ablauf von 10 Jahren nach Inkraft-
treten des Gesetzes ohne Eichung verwendet oder 
bereitgehalten werden können. 

Absatz 3 enthält eine Ubergangsvorschrift für alle 
formbeständigen Behältnisse, die keine Fässer im 
Sinne von § 11 MuGG sind, weil insoweit die Eich-
pflicht erst mit diesem Gesetz eingeführt werden 
soll. 
Absatz 4 erlaubt die Weiterbenutzung von Meß-
geräten, deren Eichung nach §§ 2 oder 3 vorgeschrie-
ben ist, wenn ihre Bauart noch nicht zur Eichung 
zugelassen ist und sie deshalb nicht geeicht werden 
können. Der Gesetzentwurf bringt für eine große 
Anzahl von neuen Meßgerätearten die Eichpflicht. 
Damit der Wirtschaftsablauf und die Tätigkeit amt-
licher Stellen nicht unterbrochen oder behindert 
wird, sollen solche Meßgeräte weiter benutzt wer-
den dürfen, wenn ihre Eichpflicht nicht schon nach 
geltendem Recht vorgeschrieben ist. 

Die Ermächtigung in Absatz 5 ermöglicht es dem Bun-
desminister für Wirtschaft, unter Berücksichtigung 
aller wirtschaftlichen Faktoren und des Gesichts-
punktes des Verbraucherschutzes den Zeitpunkt 
der Eichpflicht für die nicht eichfähigen Bauarten 
von Meßgeräten oder Meßgerätearten zu bestimmen. 
Da noch nicht abzusehen ist, ob diese Fristen den 
technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten ge-
recht werden, soll sie der Bundesminister für Wirt-
schaft durch Rechtsverordnung verlängern können. 

Zu § 43 

In verschiedenen Gesetzen oder Verordnungen wird 
auf das Maß- und Gewichtsgesetz oder Vorschriften 
des Maß- und Gewichtsgesetzes verwiesen. Diese 
Verweisungen beziehen sich nunmehr auf die ent-
sprechenden Vorschriften dieses Gesetzes. 

Zu § 44 
Er werden diejenigen Vorschriften näher bezeichnet, 
die bei Inkraft treten des Gesetzes oder zu einem 
späteren Zeitpunkt außer Kraft treten sollen. 

Zu § 45 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu § 46 
Damit allen von den Vorschriften dieses Gesetzes 
betroffenen Stellen die erforderliche Zeit für die 
Umstellung auf das neue Recht und genügend Zeit 
für die Fertigstellung der zum Teil materiellrecht-
lich schwierigen Rechtsverordnungen zur Verfügung 
steht, soll das Gesetz erst am 1. Januar 1969, im 
Bereich der Fertigpackungen und Schankgefäße am 
1. Januar 1970, in Kraft treten. Die Vorschriften, 
die zum Erlaß der erforderlichen Durchführungs-
bestimmungen ermächtigen, sollen dagegen bereits 
unmittelbar nach der Verkündung des Gesetzes in 
Kraft treten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. § 2 

Absatz 1 Satz 2 ist zu streichen. 

B e g r ü n d u n g 
Gerade Meßgeräte für öffentliche Überwachungs-
aufgaben müssen nach Möglichkeit geeicht sein, da-
mit sie auch im Interesse der Überwachten die Ge-
währ für größtmögliche Genauigkeit bieten. Etwaige 
Ausnahmen können auf Grund von § 8 des Entwurfs i 
zugelassen werden. 

2. § 6 

a) In der Überschrift und in Absatz 6 Nr. 4 sind das 
Wort „Beglaubigung" durch „Prüfung und Kenn-
zeichnung", in Absatz 1 das Wort „beglaubigt" 
durch „als geprüft gekennzeichnet", in Absatz 5 
Satz 1 die Worte „beglaubigt zu stempeln" durch 
die Worte „geprüft zu kennzeichnen" und in 
Absatz 5 Satz 2 das Wort „Beglaubigung" durch 
,,Kennzeichnung" zu ersetzen. 

B e g r ü n d u n g 

Die Prüfstellen sind weitgehend Einrichtungen 
der beteiligten Wirtschaftskreise. Sie können 
ihre Aufgabe als rein private, vom Staate zuge-
lassene und überwachte Einrichtungen erfüllen, 
ohne hierfür hoheitliche Befugnisse zu benöti-
gen. Daher ist die Übertragung solcher Befug-
nisse auf sie nicht zu rechtfertigen, weil vom 
Rechtsinstitut des „belichenen Unternehmers" 
nur bei zwingender Notwendigkeit Gebrauch i 
gemacht werden soll. Gegen die Beleihung der ; 
Prüfstellen bestehen auch wegen der Fragen der 
Staatshaftung, die bei Fehlern belichener Unter-
nehmen auftreten, Bedenken; nicht zuletzt we-
gen dieser Fragen müßten die Prüfstellen bei der 
Ausstattung mit hoheitlichen Befugnissen einer 
umfassenderen staatlichen Aufsicht unterstellt 
werden als dies von der Sache her geboten ist. 
Zudem könnte eine Übertragung von hoheit-
lichen Befugnissen für die in Frage stehende 
„Eigenüberwachung" der beteiligten Wirtschafts-
kreise von anderen Wirtschaftskreisen als Prä-
zedenzfall angesehen werden, um für ihre be-
triebliche Eigenüberwachung, z. B. ihre Güte-
zeichen, ebenfalls amtlichen Charakter zu bean-
spruchen. Ist man der Auffassung, daß für die 
Aufsicht über beliehene Unternehmen Kosten 
nicht erhoben werden dürfen, dann würde die ! 
Beleihung der Prüfstellen den Bereich des § 6 des 
Entwurfs dadurch günstiger stellen als die übri-
gen von der staatlichen Maß- und Gewichtskon-
trolle betroffenen Kreise, daß für die staatliche 
Überwachungstätigkeit auf diesem Gebiet Ko-
sten nicht erhoben werden. 

Im übrigen bestehen gegen die Übertragung 
von hoheitlichen Befugnissen auf die Prüfstellen 
durch ein Bundesgesetz zumindest verfassungs-
politische Bedenken. Es kann nicht hingenommen 
werden, daß der Bund dadurch in die Behörden-
organisation der Länder eingreift, daß er durch 
die Übertragung von hoheitlichen Befugnissen 
den Prüfstellen die Stellung von Behörden der 
Länder einräumt, denen der Vollzug von Bundes-
gesetzen sonst grundsätzlich zukommt. 

Mit der Verwendung der Worte „Prüfung und 
Kennzeichnung" statt „Beglaubigung" soll klar-
gestellt werden, daß die Prüfstellen keine hoheit-
lichen Handlungen und auch keine Akte vor-
nehmen, die etwa mit. der Beglaubigung durch 
einen Notar verglichen werden können, der 
von der Beglaubigung in eigener Sache aus-
geschlossen ist (§ Iß Nr. 1 BNotO). 

b) Absatz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2) Prüfstellen können nach dem Ermessen 
der zuständigen Behörde anerkannt werden, 
wenn sie die auf Grund von Absatz 6 Nr. 1 fest-
gelegten Voraussetzungen erfüllen. Die An-
erkennung kann auch nachträglich mit Auflagen 
versehen werden." 

B e g r ü n d u n g 

Mit der Neufassung soll klargestellt werden, daß 
die Anerkennung der Prüfstelle bei Vorliegen 
der vorgeschriebenen Voraussetzungen im Er-
messen der zuständigen Behörde steht. Bei Er-
messensentscheidungen sind inhaltliche Be-
schränkungen, Befristungen, Auflagen und Be-
dingungen zulässig, auch wenn dies nicht aus-
drücklich statuiert ist. 

Die vorgeschlagene Fassung trägt ferner der Tat-
sache Rechnung, daß nach Erteilung der An-
erkennung Auflagen notwendig werden können. 
Dagegen erscheinen Vorschriften über nachträg-
liche Befristungen, Bedingungen und sonstige 
Beschränkungen entbehrlich. 

Vorschriften, wonach die Anerkennung im Be-
nehmen mit der PTB zu erteilen ist, gehören in 
die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Bezüg-
lich des Geltungsbereichs der Anerkennung ist 
eine Rechtsvorschrift nicht nötig, weil Verwal-
tungsakte zum Vollzug von Bundesrecht im 
Zweifel ohnehin für den Geltungsbereich des 
Bundesrechts gelten; dies wird wohl nicht mehr 
ernsthaft bestritten. 

c) Absatz 3 ist wie folgt zu fassen: 

„ (3) Die zuständige Behörde überwacht die 
anerkannte Prüfstelle." 
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B e g r ü n d ü n g 

Wenn es sich bei den Prüfstellen nicht um be-
liehene Unternehmen handelt, dann kommt nur 
eine Überwachung und nicht eine Staatsaufsicht 
in Betracht. 

d) Absatz 4 Sätze 2 und 3 sind zu streichen. 

B e g r ü n d u n g 

Satz 2 beinhaltet einen zu weitgehenden Eingriff 
in die Organisation der Prüfstelle. Üben die 
Prüfstellen keine hoheitlichen Funktionen aus, 
dann kann die Verantwortung für die Auswahl 
des nicht mit der Leitung betrauten Prüfstellen-
personals allein dem Inhaber der Prüfstelle über-
lassen bleiben. Für die Behörde genügt die Über-
prüfung des Prüfstellenleiters und seiner Stell-
vertreter. 

Wie bei dem wichtigeren Akt der Anerkennung 
sollten auch Voraussetzungen, Rücknahme und 
Widerruf der öffentlichen Bestellung ausschließ-
lich auf Grund des Absatzes 6 geregelt werden. 
Diese Verordnung kann auch die Vorschriften 
über die Vereidigung aufnehmen. Vorschriften 
über das Benehmen mit der PTB bei der Prüfung 
der Sachkunde gehören in die Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften. Das Erfordernis des Be-
nehmens ist zudem ein überflüssiger Verwal-
tungsaufwand; die notwendige Einheitlichkeit 
der Sachkundeprüfungen kann durch Vorschrif-
ten sichergestellt werden. 

e) Absatz 6 Nr. 1 ist wie folgt zu fassen: 

„1. die Voraussetzungen und das Verfahren der 
Anerkennung der Prüfstellen, den Umfang 
der Anerkennung sowie die Voraussetzun-
gen und das Verfahren der Rücknahme und 
des Widerrufs der Anerkennung,". 

B e g r ü n d u n g 
Es soll klargestellt werden, daß in der Verord-
nung auch für Rücknahme und Widerruf die 
materiellen Voraussetzungen und das Verfahren 
geregelt werden können. 

f) Absatz 6 Nr. 2 ist wie folgt zu fassen: 
„2. die Voraussetzungen und das Verfahren der 

öffentlichen Bestellung und Vereidigung, 
den Umfang der Bestellung sowie die Vor-
aussetzungen und das Verfahren der Rück-
nahme und des Widerrufs der Bestellung,". 

B e g r ü n d u n g 
Auch Rücknahme und Widerruf der Bestellung 
müssen geregelt werden. 

g) Absatz 6 Nr. 3 ist zu streichen. 

B e g r ü n d u n g 

Folge der Streichung von Absatz 4 Satz 2. Für 
die Leiter der Prüfstellen und deren Stellver-
treter gilt Absatz 6 Nr. 2. 

h) Absatz 6 Nr. 4 ist wie folgt zu fassen: 

„4. den Betrieb der Prüfstelle, das Verfahren 
der Prüfung und Kennzeichnung sowie die 
Voraussetzungen und das Verfahren der 
Prüfungen der meßtechnischen Eigenschaf-
ten von Meßgeräten des Absatzes 1 aus be-
sonderem Anlaß,". 

B e g r ü n d u n g 

Zum Begriff „Prüfung und Kennzeichnung" ver-
gleiche oben Buchstabe a. Ferner ist eine Er-
mächtigung notwendig, um die Voraussetzungen 
für Prüfungen aus besonderem Anlaß festzulegen. 

i) Nach Absatz 6 Nr. 4 ist folgende Nummer 4 a 
einzufügen: 

„4 a. die Mitwirkung des Inhabers und des 
Personals der Prüfstelle bei der Über-
wachung der Prüfstelle,". 

B e g r ü n d u n g 
Je nach Sachlage kann es sich bei der Über-
wachung der Prüfstelle als notwendig erweisen, 
daß Inhaber oder Personal der Prüfstelle tätig 
werden, um die Überwachung zu ermöglichen 
oder zu erleichtern. 

k) In Absatz 6 Nr. 5 sind die Worte „Stempel und" 
zu streichen. 

B e g r ü n d u n g 
Folge der Änderung in Absatz 1. 

3. § 8 

In Absatz 1 ist das Wort „wirtschaftlichen" zu 
streichen. 

B e g r ü n d u n g 
Ausnahmen, zu denen Absatz 1 ermächtigt, können 
auch in den Bereichen der §§ 2, 3 notwendig wer-
den. 

4. § 9 

In Absatz 6 sind die Worte „die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf" durch die Worte 
„mit Zustimmung des Bundesrates" zu ersetzen. 
Satz 2 ist zu streichen. 

B e g r ü n d u n g 

Die Verordnung nach Absatz 6 wird die Belange der 
Länder berühren. Vor allem ist damit zu rechnen, 
daß sich die Landesbehörden künftig sogar in er-
höhtem Maße durch Erprobungsprüfungen am Zu-
lassungsverfahren beteiligen sollen. Ferner müssen 
die Länder ihren Einfluß auf die Festlegung der 
Fehlergrenzen bei der Einzelzulassung sicherstellen. 
Bedarf die Verordnung der Zustimmung des Bun-
desrates, so ist eine Delegation der Ermächtigung 
auf nachgeordnete Behörden nicht angebracht. 
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5. § 11 

In Absatz 3 ist das Wort „beglaubigt" durch die 
Worte „als geprüft gekennzeichnet" zu ersetzen. 

B e g r ü n d u n g 

Folge der Änderung in § 6 Abs. 1. 

6. § 12 

Dem § 12 ist folgender Absatz 3 anzufügen: 

„(3) Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung die Erstattung der baren Aus-
lagen an die Gemeinden regeln und hierfür Pau-
schalsätze festsetzen. Sie können diese Befugnis 
durch Rechtsverordnung auf andere Behörden über-
tragen." 

B e g r ü n d u n g 

Auf Grund dieser Ermächtigung können unter Be-
rücksichtigung der Verhältnisse in den einzelnen 
Ländern Vorschriften zur möglichst einfachen Ab-
wicklung der Erstattung erlassen werden. 

7. § 13 

In Absatz 1 Nr. 4 sind die Worte „oder die mit 
nicht geeichten Meßgeräten" zu streichen. Die 
Worte „Eichung des Meßgerätes" sind durch das 
Wort „Messung" zu ersetzen. 

B e g r ü n d u n g 

Die zu § 13 Abs. 1 Nr. 4 gehörende Vorschrift des 
§ 33 Abs. 1 Nr. 2 betrifft nicht die Ermittlung von 
Meßwerten mit ungeeichten Meßgeräten. Gegen-
stand dieser Vorschrift ist nur die Angabe von Wer-
ten, dit1 nicht mit einem Meßgerät ' bestimmt wur-
den. Mit der Verwendung von ungeeichten Meß-
geräten befassen sich § 33 Abs. 2 Nr. 1 und — als 
Ermächtigungsnorm für die Einschränkung der Eich-
pflicht — § 8. Dem muß die Fassung von § 13 Abs. 1 
Nr. 4 Rechnung tragen. 

8. § 16 

Nummer 3 ist wie folgt zu fassen: 
„3. Tabakwaren im Sinne des Tabaksteuer-

gesetzes" . 

B e g r ü n d u n g 

Vermeidung von fehlerhaften Ausdeutungen. 

9. § 17 
In Nummer 3 sind nach den Worten „für Fertig-
packungen" die Worte „und deren Kennzeichnung" 
einzufügen. 
B e g r ü n d u n g 

Auf Grund dieser erweiterten Ermächtigung können 
diejenigen für Flaschen geltenden Vorschriften des 
geltenden Rechts, die sich bewährt haben, materiell 
in das neue Recht übernommen werden. 

10. Dritter Abschnitt 

Die Überschrift ist wie folgt zu fassen: 
„Öffentliche Waagen und öffentliche Bestellung 
von Wägern". 

B e g r ü n d u n g 

Den Kernpunkt der Bestimmungen im Dritten Ab-
schnitt bilden die; Vorschriften über öffentliche 
Waagen, an die ihrerseits die Regelung der öffent-
lichen Bestellung von Wägern anknüpft. Dieses 
Verhältnis soll schon in der Überschrift seinen Aus-
druck finden. 

11. § 20 

a) In der Überschrift sind die Worte „und Wäger 
an anderen Waagen" zu streichen. 

b) In Absatz 1 ist Satz 2 zu streichen. 

B e g r ü n d u n g zu a) und b) 

Den beteiligten Wirtschaftskreisen sollte es 
überlassen bleiben, die erforderlichen Wäge Vor-
gänge auf privatrechtlicher Grundlage in eigener 
Verantwortung vorzunehmen und die Richtigkeit 
der Wägeergebnisse ggf. mit eigenen Mitteln 
nachzuprüfen. Für Kontrollwägungen stehen 
ihnen gegebenenfalls öffentlich bestellte Wäger 
an öffentlichen Waagen oder nach § 36 GewO 
bestellte Personen zur Verfügung. Über eine 
solche Regelung hinaus besteht an der öffent-
lichen Bestellung von Wägern kein Bedürfnis, 
überd ies wäre mit der Überwachung von öffent-
lich bestellten Wägern an unternehmereigenen 
Waagen (Betriebswägern) ein nicht vertretbarer 
Verwaltungsaufwand verbunden. 

12. § 21 

In Absatz 1 Satz 1 sind die Wor te „oder an be-
stimmten anderen Waagen" zu streichen. 

B e g r ü n d u n g 

Folge der Änderung in § 20 Abs. 1. 

13. § 25 
In Absatz 2 sind die Worte „Die Beschäftigung von 
öffentlich bestellten Wägern" durch die Worte „Der 
Betrieb einer öffentlichen Waage" zu ersetzen. 
B e g r ü n d u n g 

Die Schließung einer öffentlichen Waage bei Unzu-
verlässigkeit des Betriebsinhabers oder -leiters 
sollte nicht erst auf dem Umweg über die Unter-
sagung der Beschäftigung von öffentlich bestellten 
Wägern erreicht, werden. 

14. § 26 

In Nummer 1 ist nach den Worten „der Betrieb der" 
das Wort „öffentlichen" einzufügen. Der Satzteil „an 
denen öffentlich bestellte Wäger tätig sind," ist zu 
streichen. 
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B e g r ü n d u n g 

Folge der Änderung in § 20 Abs. 1. 

15. § 29 

a) In Absatz 1 Nr. 3 sind vor dem Wort „Normal-
geräte" die Worte „auf Antrag der zuständigen 
Behörde" einzufügen. 

B e g r ü n d u n g 

Die Prüfung der Normale und Prüfungshilfs-
mittel ist in erster Linie Aufgabe der Eichauf-
sichtsbehörden. Dementsprechend prüfen diese 
viele Normale selbst. Bei der großen Zahl der 
verwendeten Normale wäre es unmöglich, alle 
diese Geräte durch die PTB prüfen zu lassen. 
Eine Prüfung durch die PTB ist nur dann ge-
rechtfertigt, wenn die Eichaufsichtsbehörde dies 
beantragt. Gleiches gilt für die Normale und die 
Prüfungshilfsmittel der Prüfstellen, die der Über-
wachung durch die Eichbehörden unterliegen. 

b) In Absatz 1 Nr. 4 sind die Worte „sowie die 
staatlich anerkannten Prüfstellen" zu streichen. 

B e g r ü n d u n g 

Die Prüfstellen werden von den zuständigen 
Landesbehörden anerkannt und überwacht. Die 
Beratung der Prüfstellen gehört daher zu den 
Aufgaben dieser Behörden. Die Vereinigung von 
Anerkennung, Überwachung und Beratung bei 
ein und derselben Behörde bietet die beste Ge-
währ zur Vermeidung widersprüchlicher behörd-
licher Äußerungen. Soweit nötig, können die 
Landesbehörden ihrerseits die PTB beteiligen. 
Es wäre aber nicht zu vertreten, die PTB zu La-
sten ihrer Forschungsaufgaben über das unum-
gänglich notwendige Maß hinaus in Anspruch 
zu nehmen. 

c) Absatz 3 ist zu streichen. 

B e g r ü n d u n g 
Nach der vom Bundesrat ständig vertretenen 
Auffassung bedarf gemäß Artikel 87 Abs. 3 
Satz 1 GG nicht nur die Errichtung einer Bundes-
oberbehörde, sondern auch die Übertragung von 
Verwaltungszuständigkeiten auf diese eines 
Bundesgesetzes. In diesem Gesetz müssen die zu 
übertragenden Aufgaben aufgeführt werden. 
Eine Übertragung durch Verwaltungsvorschrif-
ten ist daher im Rahmen des Artikels 87 Abs. 3 
Satz 1 GG verfassungsrechtlich unzulässig. Ob 
im Hinblick auf die Formulierung „durch Bun-
desrecht" in § 28 Abs. 3 eine Aufgabenüber-
tragung durch Rechtsverordnung möglich ist, 
kann dahingestellt bleiben; denn in diesem Fall 
müssen die zu übertragenden Aufgaben schon in 
der Ermächtigungsnorm konkret umschrieben 
sein. Daß durch Bundesgesetz neue Aufgaben 
auf die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
übertragen werden können, versteht sich von 
selbst. 

16. Fünfter Abschnitt 

In der Uberschrift ist -das Wort „Gebühren" durch 
das Wort „Kosten" zu ersetzen. 

B e g r ü n d u n g 

Vergleiche Änderungsvorschlag zu § 30. 

17. § 30 

a) In der Überschrift ist das Wort „Gebührenord-
nungen" durch das Wort „Kostenordnungen" zu 
ersetzen. 

B e g r ü n d u n g 
Die Ermächtigung betrifft nicht nur Gebühren 
sondern auch Auslagen. Der Begriff der Kosten 
umfaßt Gebühren und Auslagen. 

b) In Absatz 1 sind die Worte sowie für die Beglau-
bigung durch die staatlich anerkannten Prüfstel-
len" zu streichen. Ferner ist dem Absatz 1 fol-
gender Satz anzufügen: 

„Zu den Amtshandlungen gehören auch die 
Überwachungsmaßnahmen. " 

B e g r ü n d u n g 

Da die anerkannten Prüfstellen bei der Prüfung 
und Kennzeichnung nicht hoheitlich tätig wer-
den, können die Entgelte für diese Tätigkeit 
auch nicht Kosten im Sinne des Kostenrechts 
sein. Die Anfügung des letzten Satzes soll wegen 
der unterschiedlichen Behandlung dieser Frage in 
den Ländern klarstellen, daß alle Überwachungs-
maßnahmen als Amtshandlungen gebühren-
pflichtig sind. Außerdem sollen für den gesamten 
Geltungsbereich des Gesetzes einheitliche Über-
wachungsgebühren erwirkt werden. 

c) Folgender Absatz 3 ist anzufügen: 

„(3) Die Gesamteinnahmen an Gebühren und 
Auslagen des Meß- und Eichwesens sollen des-
sen Gesamtaufwand weder unter- noch über-
schreiten." 

B e g r ü n d u n g 

Nach § 42 Abs. 2 MuGG sind die Gebühren so 
festzusetzen, daß die Gesamteinnahmen des 
Meß- und Eichwesens dessen Kosten weder 
unter- noch überschreiten. Bei dieser Kosten-
deckung, auf welche die Länder im Rahmen des 
§ 42 Abs. 2 MuGG einen Anspruch haben, wird 
wegen der unterschiedlichen Kostenstruktur in 
den einzelnen Landern auf den Bundesdurch-
schnitt abgestellt (vgl. amtliche Begründung zur 
Zweiten Verordnung zur Änderung der Eich-
gebührenordnung). Auch für die Zukunft er-
scheint es angemessen, daß die Eichpflichtigen 
grundsätzlich den Aufwand der Eichverwaltung 
tragen. Damit dieser Grundsatz nicht zu Lasten 
der Länder aufgegeben wird, muß er durch 
die Anfügung des Absatzes 3 in das Gesetz auf-
genommen werden. 
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18. § 30 a 

Nach § 30 ist folgender § 30 a einzufügen: 

„§ 30 a 
Leistungsentgelte bei Prüfstellen 

Der Bundesminister für Wirtschaft wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Leistungsentgelte für die Prüfung und 
Kennzeichnung durch die staatlich anerkannten 
Prüfstellen festzusetzen." 

B e g r ü n d u n g 

Im Interesse einer gleichmäßigen Handhabung ist 
es notwendig, die Leistungsentgelte für die Tätig-
keit der Prüfstellen einheitlich zu regeln. 

19. § 31 

Absatz 2 Satz 1 ist wie folgt zu fassen: 

„Die von den zuständigen Behörden mit der 
Überwachung des Betriebs beauftragten Personen 
sind befugt, Grundstücke, Geschäftsräume und zur 
Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung auch Wohnräume des Aus-
kunftspflichtigen zu betreten, 

B e g r ü n d u n g 

Die Einschränkung ist mit Rücksicht auf die zwin-
genden Voraussetzungen des Artikels 13 Abs. 3 GG 
geboten und soll klarstellen, daß das Betreten von 
Wohnräumen nicht schon zum Zwecke bloßer Ver-
waltungserleichterungen gestattet ist. 

§ 33 Abs. 2 Nr. 11 ist entsprechend zu ergänzen. 

20. § 31 a 

Nach § 31 ist folgender § 31 a einzufügen: 

„§ 31 a 
Abwehr und Unterbindung von Zuwiderhandlungen 

Zur Abwehr oder Unterbindung von Zuwider-
handlungen gegen dieses Gesetz oder gegen die auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen haben die Beauftragten der zuständigen Be-
hörden die Befugnisse von Polizeibeamten. Die 
Landesregierungen können diese Befugnisse durch 
Rechtsverordnung einschränken. Sie können diese 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere 
Behörden übertragen." 

B e g r ü n d u n g 

Schon nach geltendem Recht (§ 30 AVO z. MuGG) 
haben die Beamten der Eichbehörden in Maß- und 
Gewichtsangelegenheiten die Rechte und Pflichten 
von Polizeibeamten. Sie müssen auch künftig be-
rechtigt sein, Zuwiderwandlungen gegen das Eich-
recht zu verhindern oder zu unterbinden. Die Länder 
sollen ermächtigt werden, die Befugnisse der Be-
amten auf das notwendige Maß zu beschränken. 
Auf eine Vorschrift im Eichrecht, daß die Eich-

beamten Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft sind, 
kann verzichtet werden (vgl. § 152 Abs. 2 GVG). 

21. § 33 

a) Dem Absatz 1 Nr. 2 ist unter Ersetzung des Kom-
mas durch ein Semikolon folgender Satzteil anzu-
fügen: 
„dies gilt nicht für Werte, die nach einer Rechts-
verordnung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 4 nicht mit 
Meßgeräten bestimmt zu werden brauchen." 

B e g r ü n d u n g 
Dieser Zusatz ist wegen der Ermächtigung des 
§ 13 Abs. 1 Nr. 4 notwendig. 

b) Absatz 1 Nr. 3 ist wie folgt zu fassen: 

„3. im geschäftlichen Verkehr mit Meßgeräten 
diese als eichfähig, geeicht oder als von einer 
staatlich anerkannten Prüfstelle geprüft be-
zeichnet, obwohl sie nicht zur Eichung zuge-
lassen, nicht geeicht oder nicht als geprüft 
gekennzeichnet sind." 

B e g r ü n d u n g 
Zum Schutze vor Irreführung muß auch die Be-
zeichnung „eichfähig" in die Vorschrift einbe-
zogen und den Geräten vorbehalten bleiben, die 
zur Eichung zugelassen sind. Die Verwendung 
des Ausdrucks „Prüfung und Kennzeichnung" ist 
eine Folge der Änderung in § 6 Abs. 1. 

c) In Absatz 2 Nr. 9 sind die Worte „Nr. 1" zu 
streichen. 

B e g r ü n d u n g 
Wie § 18 Abs. 2 muß auch der ganze § 18 Abs. 1 
Satz 1 mit Geldbuße bewehrt sein. 

22. § 36 

In Absatz 1 sind jeweils die Worte „oder als Pro-
kurist" zu streichen. 

B e g r ü n d u n g 

Die Möglichkeit, gegen juristische Personen und 
Personenhandelsgesellschaften eine Geldbuße auch 
dann festzusetzen, wenn jemand als deren Proku-
rist eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, würde 
eine nicht gerechtfertigte Schlechterstellung gegen-
über natürlichen Personen bedeuten. 

23. § 41 

a) In Absatz 2 sind die Worte „Beglaubigung im 
Sinne dieses Gesetzes" durch die Worte „Kenn-
zeichnung im Sinne von § 6" zu ersetzen. 

B e g r ü n d u n g 
Folge der Änderung in § 6 Abs. 1. 

b) Absatz 5 ist wie folgt zu fassen: 

„(5) Die bei Inkraft treten dieses Gesetzes be-
stehenden Befugnisse der Elektrischen Prüfämter, 
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Prüfamtsaußenstellen und Nebenprüfämter gel-
ten im bisherigen Umfang als Anerkennungen im 
Sinne des § 6." 

B e g r ü n d u n g 
Die Neufassung dieser Übergangsvorschrift soll 
klarstellen, daß die Elektrischen Prüfämter, Prüf-
amtsaußenstellen und Nebenprüfämter nicht mehr 
als „beliehene Unternehmen" angesehen werden 
können, das neue Recht ihren Tätigkeitsbereich 
aber nicht berührt. 

24. § 44 

In Satz 1 ist in Nummer 23 das Wort „und" durch 
einen Punkt zu ersetzen und Nummer 24 zu strei-
chen. 

In Satz 2 sind nach den Worten „des Maß- und Ge-
wichtsgesetzes" die Worte einzufügen: 

„und § 5 der Verordnung über Meldepflicht, Men-
gen- und Gewichtsangabe bei Markenwaren vom 
29. Februar 1932 (Reichsgesetzbl. I S. 120) in der Fas-
sung der Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über Meldepflicht, Mengen- und Gewichtsangaben 
bei Markenwaren vom 28. September 1932 (Reichs-
gesetzbl. I S. 492)". 

B e g r ü n d u n g 
§ 5 der o. a. Verordnung kann erst mit Inkrafttreten 
der Vorschriften über Fertigpackungen außer Kraft 
treten. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 
zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Die Bundesregierung erhebt gegen die Vorschläge 
zu 3., 4., 6., 7., 10. bis 14., 16., 17 a., 20., 22. und 24. 
keine Einwendungen. 

Zu den übrigen Änderungsvorschlägen wird folgen-
des bemerkt: 

Zu 1. — § 2 Abs. 1 Satz 2 

Der vorgeschlagenen Streichung wird nicht zuge-
stimmt. Die Bundesregierung teilt nicht die Auffas-
sung des Bundesrates, daß die Regelung der hier in 
Frage stehenden Ausnahmen vom Grundsatz des § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 dem Verordnungsgeber überlas-
sen werden sollte; die in § 8 vorgesehenen Ermäch-
tigungen der Bundesregierung sind hierauf auch 
nicht zugeschnitten. Es handelt sich um zwei Fall-
gruppen, die gerade im Bereich der öffentlichen Über-
wachung eine Rolle spielen und wegen deren beson-
deren Bedeutung im Gesetz selbst abschließend ge-
regelt werden sollten. 

Entgegen der Befürchtung, von der sich offenbar der 
Bundesrat bei seinem Vorschlag hat leiten lassen, 
handelt es sich nicht darum, daß auf die Gewähr 
größtmöglicher Genauigkeit, wo immer sie durch 
Verwendung geeichter Meßgeräte erreichbar ist, bei 
der Durchführung öffentlicher Überwachungsauf-
gaben verzichtet werden soll. Zur Bewältigung die-
ser Aufgaben werden jedoch seit geraumer Zeit 
durchaus bewährte Verfahren zur Ermittlung be-
stimmter Wer te angewandt, die zu noch genaueren 
Ergebnissen führen, als sie nach dem Stande von 
Wissenschaft und Technik mit Hilfe geeichter Meß-
geräte zu erzielen sind. Die Beibehaltung dieser Me-
thoden liegt daher im Allgemeininteresse. Um sie 
nicht preisgeben zu müssen, bedarf es jedoch einer 
Ausnahme von Absatz 1 Satz 1 Nr. 4, weil bei ihnen 
Geräte Verwendung finden, die ihrer Art nach die 
Voraussetzungen der Eichfähigkeit nicht erfüllen 
können. Den Rahmen der Ermächtigungen des § 8 
würde diese Ausnahmeregelung sprengen, da § 8 
nur Ausnahmen von der Eichpflicht von Geräten zu-
läßt, die zumindest eichfähig gemacht werden kön-
nen. Auch der zweite Ausnahmebereich, den Ab-
satz 1 Satz 2 im Auge hat, eignet sich nicht für eine 
Regelung im Verordnungswege, obwohl er mit den 
Fällen verwandt ist, an die in § 8 Abs. 1 gedacht 
ist; hier geht es darum, die Träger des weiten Be-
reichs der öffentlichen Überwachungsaufgaben nicht, 
zur Eichung einer Vielzahl an sich eichfähiger Geräte 
zu zwingen, die sie zu Zwecken verwenden, für die 
eine Meßsicherheit der Geräte ohne Bedeutung ist. 

Die Bundesregierung hätte keine Bedenken, wenn 
die dargelegten Zwecke des Absatzes 1 Satz 2 etwa 
durch folgende veränderte Fassung der Vorschrift 
deutlicher zum Ausdruck gebracht würden: 

Satz 1 Nr. 4 steht der Verwendung nicht, geeichter 
Geräte zur Durchführung öffentlicher Überwachungs-
aufgaben nicht entgegen, wenn 

a) die Meßgeräte ihrer Beschaffenheit nach nicht 
die Voraussetzungen der Eichfähigkeit erfüllen 
und in anderer Weise als durch Eichung sicher-
gestellt ist, daß die Verwendung der Geräte zu 
einer genaueren Bestimmung von Meßwerten 
führt, als sie nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik mit Hilfe geeichter Meßgeräte er-
reicht werden kann, oder 

b) die Meßsicherheit der Geräte für den Bereich, in 
welchem sie bei der Durchführung der Über-
wachungsaufgabe Verwendung finden, ohne Be-
deutung ist. 

Zu 2. a) — § 6 

Den Vorschlägen wird nicht zugestimmt. Nach § 6 
Abs. 1 hat die meßtechnische Prüfung und Kenn-
zeichnung dieser Prüfung in der Form einer Stempe-
lung durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle eine 
Befreiung von dem generellen Verbot der Verwen-
dung von nicht geeichten Meßgeräten gemäß § 1 
Abs. 1 für Meßgeräte für Elektrizität, Gas, Wasser 
und Wärme zur Folge, Dieser Prüfakt entspricht 
demnach — wie die Eichung — einer Erlaubnis. Die 
Erteilung einer solchen Erlaubnis setzt eine hoheit-
liche Entscheidungsbefugnis voraus. Die Entschei-
dung kann also entweder von einem Amt gefällt 
werden, das kraf t Ursprungs hoheitlicher Tätigkeit 
ausübt oder von einer Stelle, die die Ausübung 
einer solchen hoheitlichen Tätigkeit übertragen er-
halten hat. 

Bei der Beurteilung der Frage der rechtlichen Quali-
tät des Prüfungsaktes und seiner Folgen kommt es 
lediglich auf den materiellen Gehalt dieser Tätigkeit 
an, nicht auf die Art und Weise der Bezeichnung. 
Das Meß- und Eichwesen gehört zu den ursprüng-
lichen Staatsaufgaben, seit in der Geschichte staat-
liche Gebilde Vorsorge für richtiges Maß und Ge-
wicht getroffen haben. Daraus folgt, daß auch eine 
Übertragung derart iger Aufgaben auf andere als 
staatliche Behörden nichts an dem Charakter solcher 
Aufgaben ändert; sie bleiben immer Staatsaufgaben. 

Rechtsprechung und Verwaltungslehre erkennen in 
herrschender Meinung die Beleihung von privaten 
Stellen der Wirtschaft mit staatlichen Aufgaben an. 
Unstreitig ist demnach, daß die seit dem Beginn 
dieses Jahrhunder ts errichteten elektrischen Prüf-
stellen „mit staatlichen Aufgaben beliehene Unter-
nehmen" sind. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausdehnung der 
Eichpflicht auf Meßgeräte für Wasser und Wärme 
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und die künftige Einführung der Nacheichung für 
Meßgeräte für Gas macht aus Gleichheitsgesichts-
punkten eine gleiche geschlossene und einheitliche 
Regelung wie im Bereich der Elektrizitätswirtschaft 
auch für diesen Bereich der Energiemessung erfor-
derlich. Die Entwicklung in der Elektrizitätswirt-
schaft hat jedoch gezeigt, daß die Wahrnehmung 
dieser Prüfaufgabe durch staatliche Behörden einen 
personellen, baulichen und apparat iven Aufwand zur 
Folge haben würde, wie er von staatlichen Behörden 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand aufgebracht werden könnte. Das wird dann 
deutlich, wenn man sich die Zahl der prüftechnisch 
zu betreuenden Meßgeräte vor Augen führt, die 
nach Einbeziehung der neuerlich auch eichpflichtigen 
Meßgeräte für Wasser und Wärme und der nacheich-
pflichtigen Meßgeräte für Gas etwa 30 Millionen 
betragen wird. 

Eine Übertragung der Prüfaufgabe für die Energie-
bereiche Gas, Wasser und Wärme auf beliehene 
Unternehmen braucht zu keiner wesentlichen Ver-
mehrung der bereits vorhandenen Einrichtungen die-
ser Art zu führen. Man kann davon ausgehen, daß 
einige vorhandene Prüfstellen ihren Aufgabenbe-
reich erweitern und künftig Prüfungen in mehreren 
Energiebereichen durchführen. Im übrigen bleibt es 
den Ländern überlassen, die Zahl der Prüfstellen zu 
begrenzen, weil auf die Übertragung hoheitlicher 
Tätigkeit auf Prüfstellen kein Rechtsanspruch be-
steht. 

Fragen der Staatshaftung sind im Prüfämterwesen 
der Elektrizitätswirtschaft bisher nicht aufgetreten. 
Dieser Gesichtspunkt ist also praktisch ohne Bedeu-
tung. 

Die Kostenfrage der Beaufsichtigung dieser Stellen 
läßt sich durch die Länder selbst, entweder durch 
Landesrecht oder in Form von Auflagen bei der 
staatlichen Anerkennung bzw. der Beleihung, regeln. 
Die Auffassung des Bundesrates, daß gegen die 
Übertragung der Beglaubigungsbefugnis auf die 
Prüfstellen verfassungspolitische Bedenken bestün-
den, teilt die Bundesregierung nicht. Es muß dem 
Bundesgesetzgeber unbenommen bleiben, da, wo er 
es für sachgerecht hält, Hoheitsbefugnisse „beliehe-
nen Unternehmen" zu übertragen; dabei wird es 
sich immer um Ausnahmen handeln. 

Die „Beglaubigung" von Meßgeräten hat im übrigen 
seit Erlaß des Gesetzes über die elektrischen Maß-
einheiten im Jahre 1398 die meßtechnische Prüfung 
und Stempelung der Elektrizitätsmeßgeräte zum 
Gegenstand. Der Begriff „Beglaubigung" ist demnach 
seit Beginn dieses Jahrhunder ts allgemein einge-
führt. Es besteht schon aus diesem Grund kein An-
laß, diesen Begriff zu ändern. 

Zu 2. b) — § 6 Abs. 2 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Die Fassung 
des Regierungsentwurfs schließt eine Ermessensent-
scheidung bei der Anerkennung der Prüf stellen nicht 
aus. Vorschriften, die auf Grund von § 6 Abs. 6 
Nr. 1 erlassen werden, müssen auch eingehalten 
werden, ohne daß dies in Absatz 2 ausdrücklich er-

wähnt ist. Dem Benehmen zwischen den zuständigen 
Behörden und der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt bei der Anerkennung der Prüfstelle soll nicht 

! nur interne Wirkung zukommen. Es ist daher im 
Gesetz und nicht nur in einer Verwaltungsvorschrift 
vorzuschreiben. 

Zu 2. c) — § 6 Abs. 3 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Die Erset-
zung des Wortes „Aufsicht" durch das Wort „Über-
wachung" ist nicht gerechtfertigt, da es sich bei den 
Prüfstellen, wie zu 2. a) ausgeführt , um beliehene 
Unternehmen handelt, die als solche der Staatsauf-
sicht unterliegen. 

Zu 2. d) — § 6 Abs. 4 Satz 3 

Die Bundesregierung stimmt der vom Bundesrat vor-
geschlagenen Streichung von § 6 Abs. 4 Satz 2 zu. 

Dem Streichungsvorschlag zu § 6 Abs. 4 Satz 3 wird 
indessen nicht zugestimmt. Die Vorschriften über die 
öffentliche Bestellung, Sachkundeprüfung, Vereidi-
gung und Rücknahme sowie den Widerruf der 
öffentlichen Bestellung bei den öffentlich bestellten 
Wägern (vgl. §§ 21, 22 und 25 Abs. 2) können für 
den Bereich der öffentlich zu bestellenden Personen 
in Prüfstellen übernommen werden. 

Dem Benehmen zwischen den zuständigen Behörden 
und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt bei 
der Sachkundeprüfung soll nicht nur interne Wirkung 
zukommen. Es ist daher im Gesetz und nicht in einer 
Verwaltungsvorschrift vorzuschreiben. 

Zu 2. e), f), g) und h) — § 6 Abs. 6 Nr. 1, 2, 3 und 4 

Den Vorschlägen zu 2. e), f) und g) wird zugestimmt. 
Dem Vorschlag zu 2. h) wird mit der Maßgabe zuge-
stimmt, daß die Worte „Prüfung und Kennzeich-
nung" durch das Wort „Beglaubigung" ersetzt wer-
den. 

Zu 2. i) — § 6 Abs. 6 Nr. 4 a 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Die Bundes-
regierung hält eine Regelung der Mitwirkung des 
Inhabers und des Personals der Prüfstellen bei der 
Überwachung der Prüfstelle für nicht erforderlich. 

Zu 2. k) — § 6 Abs. 6 Nr. 5 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Zur Begrün-
dung wird auf die vorstehenden Ausführungen zu 
2. a) verwiesen. 

Zu 5. — § 11 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Zur Begrün-
dung wird auf die Ausführungen zu 2. a) verwiesen. 

Zu 8. — § 16 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 
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Zweck der Vorschrift ist, lediglich für diejenigen 
Tabakwaren, für die das Tabaksteuergesetz eine 
Verpackungsregelung vorsieht, die Geltung der Vor-
schriften des Entwurfs auszuschließen. Dazu ist die 
Aufzählung dieser Erzeugnisse das geeignete rechts-
technische Mittel; die Gefahr einer fehlerhaften Aus-
deutung ist mit ihm nicht verbunden. 

Zu 9. — § 17 Nr. 3 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Eine Rege-
lung über die Kennzeichnung von Fertigpackungen, 
insbesondere bei Flaschen, kann auf Grund von § 17 
Nr. 4 a getroffen werden. 

Zu 15. a) — § 29 Abs. 1 Nr. 3 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß nach dem Wort „Prüfstellen" die Worte „auf 
Antrag" einzufügen sind. 

Diese Einfügung wird dem aus der Begründung er-
sichtlichen Anliegen des Bundesrates besser gerecht. 

Zu 15. b) — § 29 Abs. 1 Nr. 4 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Die Beratung 
der staatlich anerkannten Prüfstellen ist neben der 
Beratung der zuständigen Landesbehörden erforder-
lich, damit die Einheitlichkeit des gesetzlichen Meß-
wesens sichergestellt wird. 

Zu 15. c) — § 29 Abs. 3 

Dem Vorschlag kann nicht gefolgt werden. Die Bun-
desregierung ist der Auffassung, daß dem Artikel 87 
Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes dann Genüge getan 
ist, wenn die Übertragung von Aufgaben aus dem 
Bereich der Länderverwaltungen auf eine Bundes-
oberbehörde sich auf eine bundesgesetzliche Er-
mächtigung stützt. Die Bundesregierung ist aber be-
reit, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens zu prüfen, ob eine Verbesserung der Formu-
lierung möglich ist. 

Zu 17. b) — § 30 Abs. 1 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. In § 30 sollen 
alle Gebührenermächtigungen zusammengefaßt wer-
den, auch diejenigen für die Beglaubigung von Meß-
geräten für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme. 

Den vom Bundesrat vorgeschlagenen Absatz 1 Satz 2 
hält die Bundesregierung für nicht erforderlich, da 
es unzweifelhaft ist, daß die Aufsichtsmaßnahmen 
Amtshandlungen sind. 

Zu 17. c) — § 30 (neuer Absatz 3) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Der Vor-
schlag der Kostendeckung des Gesamtaufwandes der 
Länder für das Meß- und Eichwesen ist dem gelten-
den Recht entnommen (§ 42 Abs. 2 des Maß- und 

Gewichtsgesetzes). Ein Kostenausgleich im Bundes-
gebiet hat sich in der Vergangenheit als nicht zweck-
mäßig erwiesen, weil in den einzelnen Ländern eine 
stark unterschiedliche Kostenstruktur vorherrscht. 
Im Interesse einer Förderung der Rationalisierung 
der Verwal tungsverfahren einerseits und zur Stär-
kung des Verbraucherschutzes auch bei nicht erziel-
barem Kostenausgleich andererseits, sollte das Prin-
zip voller Kostendeckung nicht im Gesetz verankert 
werden. 

Zu 18. — § 30 a 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Zur Begrün-
dung wird auf die Ausführungen zu 2. a) und 17. b) 
verwiesen. 

Zu 19. — § 31 Abs. 2 Satz 1 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. Zur entsprechen-
den Ergänzung von § 33 Abs. 2 Nr. 11 schlägt die 
Bundesregierung für diese Vorschrift folgende Fas-
sung vor: 

„11. entgegen § 31 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht 
rechtzeitig, unvollständig oder unrichtig erteilt 
oder entgegen § 31 Abs. 2 den Zutritt zu 
Grundstücken, Geschäftsräumen oder Wohn-
räumen, die Vornahme von Prüfungen oder 
Besichtigungen, die Entnahme von Proben oder 
die Einsichtnahme in geschäftliche Unterlagen 
nicht duldet oder". 

Zu 21. a) — § 33 Abs. 1 Nr. 2 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß der vom Bundesrat vorgeschlagene, ergänzende 
Satzteil folgende Fassung erhält: „es sei denn, daß 
die Werte auf Grund einer Rechtsverordnung nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 4 nicht mit Meßgeräten bestimmt 
werden müssen," 

Zu 21. b) — § 33 Abs. 1 Nr. 3 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Die Praxis 
seit Erlaß des Maß- und Gewichtsgesetzes im Jahre 
1935 hat nicht zu erkennen gegeben, daß neben 
dem Begriff „geeicht" auch der Begriff „eichfähig" 
geschützt werden muß. Wegen des Begriffes „ge-
prüft" wird auf die Ausführungen zu 2. a) ver-
wiesen. 

Zu 21. c) — § 33 Abs. 2 Nr. 9 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Dem sach-
lichen Anliegen des Bundesrates kann mit Rücksicht 
auf seine Konsequenzen nicht gefolgt werden. Die 
Bundesregierung hält es nicht für vertretbar, dem 
Gastwirt eine Prüfungspflicht in bezug auf die Ein-
haltung der Fehlergrenzen der Schankgefäße aufzu-
erlegen und ihn schon bei fahrlässiger Unkenntnis 
einer Überschreitung der Fehlergrenzen einem Buß-
geldverfahren auszusetzen. 
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Zu 23. a) — § 41 Abs. 2 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Zur Begrün-
dung wird auf die Ausführungen zu Nummer 2 a 
verwiesen. 

Zu 23. b) — § 41 Abs. 5 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Es liegt 
kein Anlaß dafür vor, an der bewährten Prüfstellen-
organisation der Elektrischen Prüfämter, Prüfamts-
außenstellen und Nebenprüfämter etwas zu ändern. 
Die Überführung der vorhandenen Prüfämter in 
staatlich anerkannte Prüfstellen soll die derzeitige 
Organisation dieses Aufgabenbereiches sowie die 
derzeitigen rechtlichen Befugnisse und Verpflich-
tungen der Prüfämter nicht berühren. 


